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4 DER SACHvERsTÄNDIGt 

1978- ein Jahr der Weitere11 

Das Jahr 1978 neigt sich seinem Ende zu, ich hoffe, daß es für alle Kol­
leginnen und Kollegen - im ganzen gesehen - doch ein gutes Jahr war. 
Für den Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachver­
ständigen Österreichs war es ein Jahr der Weiterentwicklung und der 
Weiterarbeit Die fachliche Weiterbildung der Mitglieder und Anwärter '0 
wurde im Jahr 1978 in allen Landesverbänden in verstärktem Maße fort­
gesetzt, und die Teilnahme an den Seminaren und Fachvorträgen zeigt, 
daß eine große Anzahl von Kollegen Interesse an einer ständigen 
Weiterbildung und Unterrichtung über die neuesten Fortschritte auf ihrem 
Fachgebiet haben. Leider muß ich einschränkend hinzufügen, daß dies 
bei den verschiedenen Fachgebieten sehr unterschiedlich der Fall ist. An­
läßlich einer Vorsprache teilte mir Dr. Sinzinger, Präsident des Ober­
landesgerichtes Wien, mit, daß seitens der Richterschaft die aus der stän-
digen Ausbildung sich ergebende Qualitätsbesserung, insbesondere der 
von den Bausachverständigen erstatteten Gutachten, begrüßt würde, und 
er gab der Hoffnung Ausdruck, daß es dem Hauptverband möglich sein 
möge, dies auch bei anderen bei Gericht beschäftigten Fachgruppen zu 
erreichen. Ich gebe diesen Wunsch des Herrn Oberlandesgerichtspräsi­
denten hiemit an die Fachgruppen weiter und schließe mich ihm an. 
Von besonderem Erfolg waren die mit Richtern und Anwälten gemeinsam 
abgehaltenen Verkehrsseminare und hier insbesondere das internationale 
Seminar in Badgastein. Das Interesse der Richterschaft war so groß, daß 
die Osterreichische Richtervereinigung gebeten hat, bei den kommenden 
Seminaren in Badgastein ·als Mitveranstalter auftreten zu dürfen. Vom 
21. bis 27. Jänner 1979 findet in Badgastein wieder ein internationales 
Verkehrsseminar und darüber hinaus vom 14. bis 20. Jänner 1979 ein GZJ 
internationales Bausachverständigenseminar statt, mit namhaften Vortra­
genden aus der Bundesrepublik Deutschland und aus Österreich. Nach 
dem guten Beginn im Jänner 1978 kann ich der Hoffnung Ausdruck geben, 
daß die Gasteiner Seminare - so wie bisher schon die S:Sminare am 
Tulbingerkogel - ein feststehender und von den Kollegen eifrig genutzter 
Bestandteil unseres Ausbildungsprogramms werden. Es ist vorgesehen, 
sie jedes Jahr unter einem anderen Thema zu veranstalten. 
Zur Mitgliederbewegung kann ich Ihnen mitteilen, daß die Zahl der ordent­
lichen Mitglieder im Jahr 1978 auf 2613, die Zahl der Anwärter auf 577 ge­
stiegen ist. Wenn gerade der Sachverständige, der mit seiner Leistung ja 
immer als Einzelperson gefordert ist, von der großen Zahl auch nicht 
allzuviel hält, so steht und fällt der Einfluß des Verbandes doch mit der 
Anzahl seiner Mitglieder. Ich verstehe hier unter "Einfluß" nicht nur das 
Vermögen, materielle Forderungen durchzusetzen, sondern vor allem auch 
die Möglichkeit zur Durchsatzung von Ideen, und zwar einerseits bei den 
eigenen Mitgliedern, anderseits bei den für das Sachverständigenwesen 
Verantwortlichen. 
Der Einfluß der Sachverständigen auf die Rechtsprechung ist aus den 
verschiedensten Gründen immer mehr im Steigen begriffen, damit steigen 
auch die Anforderungen an den einzelnen Sachverständigen, und zwar so­
wohl in fachlich qualitativer als auch in ethischer Hinsicht. Der beste Fach-
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vicklung und Weiterarbeit 

mann ist unbrauchbar, wenn er sich - aus welch Gründen immer - ein­
seitig bindet; anderseits ist auch der Sachverständige mit der besten 
Absicht zur Objektivität nicht zu gebrauchen, wenn ihm die erforderlichen 
Fachkenntnisse fehlen_ Dies stellt eine Forderung an jeden einzelnen 
Sachverständigen dar, aber auch eine Mahnung zur Wachsamkeit an die 
mit dem Sachverständigenwesen befaßten Organe. Aus dem Beitrag in 
diesem Heft "Der Sachverständige in der Antike" können Sie ersehen, 
daß dieses Problem schon immer bestanden hat, wahrscheinlich so lange 
es Menschen, Sachverständige und eine Rechtsprechung gibt Besonders 
aktuell wird es aber heute wieder, und zwar einerseits infolge der wach­
senden Bedeutung der Sachverständigentätigkeit und anderseits dadurch, 
daß Sachverständige, wohl erstmals in der Geschichte, sich von ihrem 
Hauptberuf lösen, die Sachverständigentätigkeit als Hauptberuf betrachten 
und nunmehr in ihrer Tätigkeit als 'Sachverständiger in verstärktem Maße 
den Versuchungen und Verunsicherungen unserer Zeit ausgesetzt sind. 
Es sei mir erspart, in diesem Heft, das doch schon dem Weihnachtsfrieden 
nahe erscheint, die mir vorliegenden Beispiele von Gutachten anzuziehen, 
deren Verfasser diesen Versuchungen offensichtlich erlegen sind. Die 
Mehrzahl der Sachverständigen bemüht sich, den hohen fachlichen und 
ethischen Anforderungen ihrer Tätigkeit gerecht zu werden. Aufgabe der 
zuständigen Stellen bei den Gerichten wird es sein, diesen Dingen beson­
dere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen; ich erinnere hier nur an die 
in der Bundesrepublik Deutschland fakultativ durchgeführten strengen 
Prüfungen und Überprüfungen. 

Leider bleibt es mir nicht erspart, an dieser Stelle wieder auf eine 
Sorge des Verbandes hinzuweisen, sie betrifft die Tätigkeit der Lebens­
mittelsachverständigen. Seit dem Artikel von Ziv.-lng. Dipl.-lng. Otto Ried I 
im Heft 4/1977 hat sich nichts zugunsten einer unabhängigen Sachver­
ständigentätigkeit auf diesem Gebiet geändert Im Justizministerium hat 
im Laufe des Jahres eine Enquete über dieses Thema stattgefunden, das 
Ergebnis wurde bisher noch nicht herausgegeben, praktische Folgen sind 
bisher noch nicht eingetreten. Im Parlament wurde von zwei Parteien ein 
Antrag auf entsprechende Änderung des Lebensmittelgesetzes einge­
bracht. Die Stellungnahmen hiezu in einem Teil der Presse lassen ßr­
kennen, daß an einer unabhängigen Sachverständigentätigkeit auf diesem 
Sektor zum Teil leider kein Interesse besteht So bleibt nur zu hoffen, daß 
das kommende Jahr hier eine grundlegende Änderung bringen wird. 
Für das Jahr 1979 wünsche ich unserem Verband und seinen Landes­
verbänden ein weiteres inneres und äußeres Erstarken. 
Im Namen des Vorstandes und des Präsidiums wünsche ich allen Kol­
leginnen und Kollegen sowie allen Lesern dieses Blattes ein frohes Weih­
nachtsfest und für das Jahr 1979 Gesundheit und beruflichen Erfolg. 
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Ihr 
Leo Splett 

Präsident des Hauptverbandes der allgemein beeldeten gerichtlichen 
Sachverständigen Osterreichs 
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Kundmachung über Schätzungsgebühren 
anno 1831 

6 DER SACHVERSTÄNDIGE 

!funbmac(mng. NOTIFICAZIONE 

~a Nt gerfd)tlic!)en 6d)d~ungm jeber Le stime giudiciali di qua!mtque 
~rt alß gerid)tlid)e ~fte uon bQd)f{er spccie debbono come atti giudiciali 
!!3erldfilid)!eit 1 unb fomit \>Oll jebem cssere di picna sicurezza, e quiudi 
6d)eine einer laegünf{igÜng einer ober assolutamente Iontaue da ogni ap­
ber anbem \))art~el) unbebingt frll) feun parenza di favorcggiarc, I' una o l' 
mittfen 1 biefer )5tueä aber bet) ber ß'ort' altra parte. Le volontarie stragiu­
bauer beß bii!~erigen aujiergerid)tlid)en diciali convenzioni linora in uso 
frtl)tuiOigen Uebereirt!omment! ber 'iJ}ar' delle parti cogli stimatori, e l'abu­
t~el)en mit bm 6d)dl)leuten 1 tuie aud) so di accordare a questi una certa 
bei! bit!~erigen !Uiijibraud)eß 1 tuornad) bm quota della somma dclla stima so-
6<:i)dt)leuten t>on ber 6d)dt)ungi!fumme no non poco pericolose pel conse­
eine getuitfe ,l:luote bt!ablt tuirb 1 febr ge' guimento di qucsto line, per il ehe 
fd~rbet if{ I tuetituegen benn 6e. f. f. cgli e piaciuto a Sua lHaesta di co­
!Uiajef{dt btt)be biefe Uebelf{dnbe uon nun mandare, ehe siano abolitc. Ordi­
an abgef{eUt tuitfen tuoUen 1 fo tuicb 1 ~~~' nasi quindi ad obbedicnza della so­
folge aUerbod)f{er \Entfd)liefiung \lOm o.I. vrana ris.oluzioue 21 Novembre 1830, 
j}?o\l. I830 ~iemit angeorbnet, bafi bie ehe Je tasse da pagarsi agli stima­
bm 6d)dt)leuten non ben \))art!Jeue.n ~~~ tori dalle parti debbano d' ora in­
mtrld)tmben @Jebitbren fimftig burd) bie• nanzi detci"minarsi, salvo il ricorso 
jeniglll @Jerid)te 1 tueld)e bie 6d)dl}ungm all' Autoritit superiore, da! Giudi­
anorbnetmt unb benen fold)e fobann uor' cio, ehe decreto Ia stima, cui da­
gelegt tuerben mütfen 1 unter ß'reilatfung vra pcro cssa cssere prcsentata. 
beß ~efurfei! an böbercn .Ort bejtimmt 
\llerben foUen. 

G!:ß uerf{ebt fiel) uon fdbf{ 1 bali bie S'intendc da se, ehe i Giudicj 
@3erid)te btt) ber \))rüfuug ber uon ben 

1 
neU' esaminare i prospetti minuti 

eid)d1,lleuten 1 gltid) mit bem 6d)d1,lungi!• dci giorni c dolle orc impiegati da­
alte be~!Ubr!ngenbln ~erglieberten mus' gli stimatori, i qua Ii da questi deb­
!Ueife i{)m btt) ber 6d)df}ung geßabten bono loro presentarsi assieme coll' 
)5eituerfdumnijj uon Xagen ober 6tun< atto di stima, dovranno non solo 
ben nid)t blojl barauf 1 ob bie angefel)te rilevare Ia verita circa il tempo im­
)5eit ber ®a{)rl)eit gemdß flt)tt möge, piegato dagli stimatori, ma ben an­
fonbern be9 !aeflimmung bell uerbimten ehe nel lissarne Ia tassa avcre ri­
!?o{)nes aud) auf bie .!l:unf{!enntnitfe unb guardo alle cognizioni, di cui essi 
ben ®o{)nort bes 6d)dt)mannes 1 tuie dcbbon esserc forniti, a! luogo d' 
nid)t minber auf bie !!3er{)dltnitfe ber abitazione dei medesimi, ai mppor­
'iJ}att~tt)en1 unb bie ~eitweiligen \))reife ti delle parti, ed ai prezzi correnti 
l:>er !?ebtn!lbebiirfnitfe gebörige ~üäfid)t dei mezzi di sussistenza. 
311 ne{)mm {)aben. 
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Kundmachung Ober SchiltzungsgebUhren anno 1831 

~it[t6 rofr~, fn ~olae b . .f,)of!an!lt~• 
~tfreteß ~>om 23. 1>. !m.1 2. 685~; !Ur 
olfentfid)m .!eenntniö ge~rad)t. 

mon bcm f. f. @>ub~rnium 
ftir .tiror unb moratl6erg. 
~riebri~ @Jraf ·l.lon !lßilqer, 

<Bouuerncur. 

mobert mitter ~. il\e115, 
r. r. Wir!! • .f>ofratij. 

~auiel !lllenfi, 
l. l .. _Qht6tmi.ll•·ffial~. 

Recasi cib a pubblic" notizia per. 
ordine dcll' Ecc. Imp. Reg. Cancel­
Iad~ aulica dci 23 Marzo anno cor­
rerttc Nro. 6852. 

lnnsbruck li 20 Aprile 1831. 

Dall' Imp. Reg. Governo 
pel Tirolo e V orarlberg. 

Federico Conte de Wilczel,, 
Governatore. 

Rollcrto Cava!. de Bcnz, 
Consigliere aulico. 

Daniele l\'lensi. 
Consigl, Ji Govcruo, 

mr. H-'H \llu6lif. 

Nachwort 
Dlpl.-lng. Helnz H. Hausner 

Wenn wir den Inhalt von Dokumenten der Vergangenheit 
erfassen wollen, dann können wir das nur im Vergleich mit 
gegenwärtigen Verhältnissen tun. Es ist hiebei immer wieder 
überraschend festzustellen, welche als modern angenommene 
Bestimmungen auf ein hohes Alter zurückblicken und welche 
heute selbstverständlich scheinende Vorschrift früher ganz 
anders gesehen worden ist. Aus der obenstehenden Kund­
machung aus dem Jahr 1831 sind die Unterschiede gegenüber 
dem heute geltenden Gebührenanspruchsgesetz besonders 
ins Auge springend. 

Damals wurde also von Se. k. u. k. Majestät als Übelstand 
empfunden, daß den .,Schätzleuten von der Schätzungssumme 
eine gewisse Quote bezahlt wird", ein .,Übelstand", der sicht­
lich auch durch diese Kundmadlung nicht abgeschafft werden 
konnte und den wir heute kaum mehr als Mangel empfinden 
können. 

Se. k. u. k. Majestät war jedenfalls nicht nur sozialer ein­
gestellt, als sie verschiedentlich von der Geschichtsschreibung 
gerne gesehen wird, sondern auch sozialer, als die gegen­
wärtigen Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes. Se. 
k. u. k. Majestät hat sich zwar nicht auf eine Tabelle festgelegt, 
aber doch sehr überlegt bestimmt, "daß die Gerichte bey der 
Prüfung ... auf die Kunstkenntnisse ... wie nicht minder auf 
die Verhältnisse der Partheyenn, und die zeitweiligen Preise 
der Lebensbedürfnisse gehörige Rücksicht zu nehmen haben." 
Hätten wir doch nur diese alte Bestimmung! .,Die zeitweiligen 
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Preise der Lebensbedürfnisse" haben sich vom Dezember 
1957 bis 1978 etwa verdreifacht - die Entlohnung für Schätzun­
gen nach § 34 des Gebührenanspruchsgesetzes ist in demsel­
ben Zeitraum um 30 Prozent gestiegen. Nun kann man zwar 
diese beiden Werte nicht so einfach vergleichen, weil ja auch 
die Neubauwerte der Gebäude gestiegen sind - ein Rest un­
gedeckter .,Lebensbedürfnisse" verbleibt bei Anwendung des 
§ 34 immerhin. 

Auch die geforderte Rücksichtnahme "auf die Verhältnisse der 
Partheyen" weist auf die sozialen Überlegungen des Mon­
archen hin ... beide Forderungen gemeinsam zeugen vom 
Versuch, alle Umstände gleichermaßen zu berücksichtigen, ein 
Versuch, der in vielen Gesetzen der Gegenwart nicht mehr zu 
erkennen ist. Die Kundmadlung für Tirol und Vorarlberg ist 
selbstverständlich in deutscher und italienischer Sprache er­
schienen. 1919 war dies für Südtirol keineswegs selbstver­
ständlich, das Recht auf die deutsche Sprache mußte dort 
erst erkämpft werden. 

Zusammenfassend erkennen wir, daß Inhalt, Ausdrucksweise 
und Form früher erlassener Vorschriften menschlich gehalten 
waren. 
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Der Sachverständige in der Antike 
o. Unlv.-Prol. Dr. Klaus Jarosch 

Sobald das Recht der PrimiNven auf Beauftragte des staaUich- aestimatores: Schätzmeister, die schon in den Xli-Tafel-Ge-
gesellschaftlichen Ganzen überging und ein eigenes Verfah- setzen (499 v. Chr.) beim arbitrium Iltis aestimandi und 
rensrecht zur Klärung des objektiven Sachverhaltes sich ent- der actio aquae pluviae arcendae angeführt werden, 
wickelte, benötigte man Sachverständige1• 

Wann das war, kann niemand genau sagen. Wahrscheinlich 
war der erste Sachverständige ein besonders kundiger Zeuge. 
Im Alten Ägyptischen Reich (4500 bis 2500, insbesondere in 
der 4. Dynastie 2840 bis 2680 v. Chr.) mußte der Zeuge2 vor 
dem Wesir nur beschwören, daß eine Tatsache wahr sei, auf 
seine Wahrnehmung kam es nicht an. Im Nauen Reich (1540 
bis 1200 v. Chr.) gab es dann schon bei Gericht (Quenbet) 
Zufallszeugen, die über eine Tatsache als Beweismittel aus­
sagten. Im sthenischen, alexandrinischen und klassischen 
römischen Recht legte der Zeuge seine Aussage in einem 
Täfelchen (pinakion) schriftl·ich nieder und mußte sich bei 
Gericht nur dazu bekennen; im ptolemäischen Recht (332 bis 
31 v. Chr.) mußte der Zeuge eine Tatsache schon beschwören. 
Der Eid: War bereits in Altbabylonien bekannt und im alten 
Ägypten erhob z. B. Echnaton seine rechte Hand zum Him­
mel, zu Aton, der ihn gezeugt hat und sprach: "So wahr 
mein Vater Aton lebt!", wobei der Eid bei Gericht mit Sank­
tionen verbunden war3• 

Ober die Sachverständigentätigkeit in der hellenistisch-römi­
schen Periode Ägyptens (332 bis 31 v. Chr. bzw. danach bis 
zum 3. Jh. n. Chr.), in welcher Rechtsbräuche Ägyptens sich 
mit denen Griechenlands und Roms mischten, geben ver­
schiedene Papyri Aufschluß, wobei die Aussagen der Sach­
verständigen, die einen E,id zu schwören hatten, protokolliert 
wurden. Der Strategos, der als Untersuchungsrichter fungierte, 
entsandte meist Hilfsbeamte (Hyperetai) zum Augenschein, um 
ein Ereignis zu besichtigen (diathesin ephidein) und darüber 
zu berichten (prosphonein). Erwähnt werden der Schätz­
meister (discepator) bei Schadensfeststellungen durch Ein­
brüche, Baumfällungen oder bei der Beurteilung der Ver­
wendbarkeit von Opfertieren, die Tabularii (Buchsachverstän­
dige), aber auch Sachverständige bei Brandschäden und 
Brandstiftungen (cr;imen incendii). Ärzte mußten häufig Be­
funde (hypomnema) sowohl bei Verletzungen an Lebenden 
als auch an Toten erstatten, wobei allerdings nur eine 
äußere Leichenbesichtigung durchgeführt wurde. 

Alle diese Rechtsgebräuche gingen dann in die Codifizierung 
des Corpus juris civiliis Justiniani (533 n. Chr.) ein4 . An Sach­
verständigen (rerum periti) werden erwähnt: 

agrimensor: Feldmesser, unser heutiger Geometer, 
mensor machinarius seu machinatus: Sachverständige, die 

sich der Instrumente bedienten, Baumeister, Architekten, 
Ingenieure, 
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censitores: Taxierer, 
tabularii: Buchsachverständige, 
Sachverständige für die aestimatio frumenti beim Einsammeln 

von Getreide (crithologia) oder Waagenmeisterei (zygosta­
sium), 

Sachverständige für Schriftenvergleich (collatio scriptuarum, 
de comparatione literarum), 

obstetrix: Hebammen (de inspieende ventre, custodienque 
partu), 

Ärzte zur Untersuchung von Militärpersonen usw. 
Aber auch die alten germanischen Rechtsquellen5 kannten 
schon Sachverständige und den Sachverständigeneid (bei sei­
nem Eisen). Die ältesten germanischen Gesetze sind die der 
Westgoten (Edictum Theoderici, .458/459 Codex Euricianus 
475), die Lex Burgundionum (450 bis 501) und die Lex Salica 
(507 bis 511). Sie dürften allerdings nicht ganz frei von 
römischen Einflüssen gewesen sein. Die Ablösung des Ta­
lionsprinzipes durch ein sehr differenziertes BuBtaxensystem 
bei Körperverletzungen bedingte, daß Ärzte Gutachten abzu­
geben hatten, wie dies auch im späteren Gesetz über die 
Alemannische Einigung (an der Wende des 6. zum 7. Jh.) 
erwähnt wird: "Der Arzt leiste auf sein Eisengerät den Eid 
oder es sind drei Zeugen zu finden, die aussagen." 

Man kann die Bedeutung des Sachverständigenbeweises für ~) 
die objektive Rechtsprechung nicht hoch genug einschätzen, 
wenn man weiß, daß die aus dem primitiven und archaischen 
Recht stammenden sogenannten Gottesurteile bis tief in das 
Mittelalter nachwirkten. Aus den Fränkischen Beschwörungs­
formeln und Ritualen entnehmen wir z. B.6: 

"Sodann sprenge der Priester Weihwasser über das in Feuer 
gelegte Eisen und sage: Der Segen Gottes, des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes steige auf dieses Eisen 
herab, damit das rechte Gericht Gottes erkannt werde. Und 
alsobald trage der Angeklagte das Eisen über eine Strecke von 
neun Fuß. Sodann werde seine Hand drei Tage lang einge­
wickelt und versiegelt; und wenn nach Ablauf obiger Frist 
die Brandwunde sich verschlimmert hat, dann soll er als 
schuldig gelten; ist die Hand aber unverletzt, dann werde 
Gott gepri~sen." 
Wenn auch die Gerichte in den Statutarstädten des Mittel­
alters sich Kunstverständiger bedienten, so führte doch erst 
das Inquisitionsverfahren und die rationale Indizienbeweis­
führung zur gesetzlichen Verankerung des "sach verstendigen" 
(Carolina, 1532). 

(Fußnoten siehe Seite 16) 

HEfT 4/78 



Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen 
Dr. Oskar Edlbacher, Bundesministerium für Justiz 

I. Einleitung 

Diese Abhandlung soll, wie schon der Titel besagt, der Haftung 
nur des gerichtlichen Sachverständigen für seinen Befund und 
sein Gutachten gewidmet sein. Es ist dabei gleichgültig, ob es 
sich um einen allgemein beeideten gerichtlichen Sachverstän­
digen im Sinn des BG vom 19. 2. 1975 BGBI. Nr. 137 oder einen 
vom Gericht ad hoc beigezogenen sonstigen Sachverständigen 
(§ 351 Abs. 1 ZPO) handelt. Auch die wesentlichen gesetzlichen 
Grundlagen, nämlich die§§ 1299 und 1300 ABGB unterscheiden 
nicht. Es kommt nur darauf an, daß sich der "Sachverständige" 
zu den Kenntnissen, die von ihm vorausgesetzt werden, öffent­
lich bekennt. Zieht das Gericht jemand als Sachverständigen 
zu, der nicht in den Listen der Sachverständigen eingetragen 
ist, und es nimmt der Beigezogene, nachdem er mit dem Ge­
genstand vertraut gemacht worden ist, seine Bestellung an, so 

bekennt er sich damit öffentlich. zum Unterschied von dem 
allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen ist er ja 
nach § 353 Abs. 1 ZPO nicht verpflichtet, der Bestellung Folge 
zu leisten, außer er übt die Wissenschaft, die Kunst oder das 
Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der geforderten Be­
gutachtung ist, öffentlich als Erwerb aus oder er ist doch zu 
deren Ausübung öffentlich angestellt oder ermächtigt. Offent­
liehe Ausübung ist allerdings in sehr weitem Sinn zu verstehen; 
kurz ausgedrückt, handelt es sich um ein Erwerbsgeschäft das 
jedermann als Kunde in Anspruch nehmen kann: dazu gehören 
etwa der Arzt, der Notar, der Ziviltechniker, der Kaufmann 1• 

Offentlieh angestellt sind etwa Universitätsprofessoren, Geo­
meter, Beamte. Zur Ausübung ermächtigt sind diejenigen, die 
zwar die Voraussetzungen für die öffentliche Ausübung erfül­
len, aber derzeit nicht davon Gebrauch machen, wie etwa ein 
Arzt, der seine Praxis aufgegeben hat (Neumann, Kommentar 
zu den Zivilprozeßgesetzen 3 1915 t1 1173). 

Der eben herausgestellte Unterschied zwischen dem allgemein 
beeideten gerichtlichen Sachverständigen und dem ad hoc bei­
gezogenen ist freilich mehr von theoretischer Art, weil es einem 
Gericht kaum gelingen wird, jenen zu zwingen; die Berufung 
auf seine Überlastung, die das verlangte Gutachten erst für 
eine fernere Zukunft in Aussicht stellt, wird einer der einfach­
sten, zugleich aber überzeugendsten Gründe für die dahinter­
stehende Ablehnung sein. 

II. Der gerichtliche Sachverständige Organ des Staates? 

Aufgabe dieser Untersuchung ist es, zu klären, ob sich die Haf­
tung des gerichtlichen Sachverständigen für ein fehlerhaftes 
Gutachten - der Einfachheit halber wird in der Folge stets nur 
vom Gutachten und nicht auch vom Befund die Rede sein, da 
es gleichgültig ist, aus welchen Gründen der Sachverständige 
zu seinem unrichtigen Gutachten gekommen ist und dieses 
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allein den falschen Rat (§ 1300 ABGB) darstellt - von der 
Haftung des außergerichtlich in Anspruch genommenen 
Sachverständigen unterscheidet. 
Die rechtliche Stellung, die der Sachverständige im Verfahren, 
im besonderen im gerichtlichen Verfahren, innehat, muß not­
wendigerweise gestreift werden, um das Bild, das hier zu zeich­
nen ist, abzurunden. Im übrigen aber soll eine diesbezügliche 
Stellungnahme, weil sie mit dem Gegenstand dieser Unter­
suchung nicht unmittelbar zu tun hat, unterbleiben. Deutlicher 
ausgedrückt, kann es für Osterreich dahingestellt bleiben, ob 
der gerichtliche Sachverständige als bloßes Beweismittel ange­
sehen wird, wie ein Zeuge, besonders ein sachverständiger 
Zeuge, oder wie eine Partei; oder ob man ihm eine Stellung 
über dem Zeugen und den Parteien einräumt, ihn also als .,Ge­
hilfen des Richters" wertet, wie dies in der Bundesrepublik 
Deutschland allgemeiner Auffassung entspricht:!; aber er ist 
dort nicht "Beamter" im Sinn des § 839 BGB3, er wird nicht 
hoheitlich tätig4• 

ln Österreich ist ein "Gehilfe des Richters", in einem recht­
lichen Sinn verstanden, unbekannt, wenn auch nicht geleugnet 
werden kann, daß der Sachverständige dem Richter bei der 
Wahrheitstindung insoweit anders und in einem verstärkten 
Maß hilft, als dem Richter bei den zu lösenden Fachfragen das 
nötige Wissen fehlt 
Wäre der gerichtliche Sachverständige ein echter "Gehilfe" 
des Richters, dann müßte er notwendigerweise ein "Organ" 
des Staates im Sinn des § 1 AHG (Amtshaftungsgesetz) sein, 
und es wäre dann seine unmittelbare Haftung gegenüber den 
Parteien ausgeschlossen; vielmehr müßte die Haftung des 
Staates nach dem AHG einsetzen. Diesbezüglich, nämlich in der 
Verneinung der Organstellung, scheinen sich aber alle einig 
zu sein5 ; auch in der Bundesrepublik Deutschland scheint es 
nicht anders zu sein6 • Dem verschlägt es nicht, daß der Be­
stellung des Sachverständigen nicht ein privatrechtlicher Ver­
trag zugrunde liegt, wie dies bei seiner außergerichtlichen 
Tätigkeit der Fall ist, sondern ein öffentlich-rechtlicher Hoheits­
akt. Die Quelle des Schadenersatzanspruchs ist bedeutungslos; 
ob er also aus der Verletzung eines privatrechtliehen Vertrages 
oder aus einer unerlaubten Handlung (Delikt) oder aus einer 
sogar strafbaren Handlung oder aus der Verletzung einer 
öffentlich-rechtlichen Pflicht entspringt, sofern nicht in dem 
letzten Fall das Gesetz den Ersatzanspruch ausdrücklich in das 
öffentliche Recht mit Geltendmachung vor der Verwaltungs­
behörde verweist. So ist auch der Amtshaftungsanspruch an 
den Bund wegen einer schuldhaften Schadenszufügung durch 
den Richter ein privatrechtlicher Schadensersatzanspruch, der 
demgemäß beim ordentlichen Gericht geltend zu machen isF. 
Als der OGH dagegen ausgesprochen hat8, der Amtshaftungs­
anspruch sei öffentlich-rechtlicher Natur, aber für die Ermitt­
lung des Ausmaßes der Ersatzpflicht sei bürgerliches Recht 
anzuwenden, hat er sich mit dem § 1338 ABGB nicht ausein-
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andergesetzt, wonach das Recht zum Schadensersatz in der 
Regel "wie jedes andere Privatrecht" bei dem ordentlichen 
Richter angebracht werden muß. Damit ist jeder Schadens­
ersatzanspruch, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes ver­

fügt ist - daher die Worte "in der Regel" -, ein privatrecht­
llcher11. Auch der Rauchfangkehrermeister übt bei der Aus­
stellung eines Betundes nur eine begutachtende Tätigkeit als 
Sachverständiger aus und ist daher insoweit kein Organ des 
Amtes 10• Wohl aber handelt der von der Bezirksverwaltungs­
behörde beigezogene Amtssachverständige, zu dessen dienst­
lichen Obliegenheiten die Erstellung von Gutachten gehört, in 
Ausübung der Hoheitsgewalt11 • Das ist beim gewöhnlichen ge­
richtlichen Sachverständigen nicht der Fall; dieser ist also kein 

"Organ" im Sinne des§ 1 AHG. 

111. Die Haltung dem Grund nach 

ln der bundesdeutschen Rechtsprechung kann man die über­
wiegende Meinung dahin feststellen, daß der gerichtliche Sach­
verständige für ein fahrlässig unrichtiges Gutachten überhaupt 
nicht haftet!~. Das wird damit begründet, daß die Stellung des 
Sachverständigen als Gehilfe des Richters es verbiete, ihm ein 
allzu großes, ein strengeres Haftungswagnis als dem Richter 
aWzuerlegen13• Die innere Unabhängigkeit des richterlichen 
Gehilfen sei von nicht zu unterschätzender Bedeutung14• Frei­
lich macht der BGH immer wieder Einschränkungen, dann näm­
lich, wenn ein im § 823 Abs. 1 BGB genanntes Rechtsgut ver­
letzt oder ein Schutzgesetz nach § 823 Abs. 2 BGB übertreten 
worden istl\ doch brauchen wir uns damit nicht eingehender 
zu beschäftigen, weil die normative Aussage des § 823 mit dem 
§ 1295 ABGB nicht übereinstimmt. Die deutsche Lehre ist seit 
der E. des BGH 19. 11. 1964 (a. a. 0.) nicht mehr gegen die 
Ansicht des BGH aufgetreten. 

ln der Tat lassen sich mehrere Beweisgründe dafür ins Treffen 
führen, dem gerichtlichen Sachverständigen einen besonderen 
Schutz angedeihen zu lassen. Von seinem Wort hängt es oft ab, 
daß der Kläger oder der Beklagte den Zivilprozeß verliert oder 
der Angeklagte mit Strafe belegt wird. Wohl hat er sein Gut­
achten so klar abzufassen, daß es der Richter "nachvollziehen" 
kann, und es darf sich der Richter auch nicht die Entscheidung 
vom Sachverständigen entwinden lassen; er hat sich in das 
Gutachten so hineinzudenken und vom Sachverständigen die 
entsprechenden Aufklärungen zu verlangen, daß er es ist, der 
die Entscheidung fällt, und nicht der Sachverständige16• Den­
noch wird er den Parteien gegenüber überhaupt nicht haftbar 
und im Rückgriffsweg dem Bund gegenüber nicht für leichte 
Fahrlässigkeit. Dies, obwohl die Praxis mit dem Nachvollziehen 
doch vielfach anders aussieht und der Sachverständige als der 
eigentliche dominus litis auftritt. Der Sachverständige soll seine 
Tätigkeit völlig unparteiisch ausüben und nicht sein Gutachten 
in eine bestimmte Richtung wenden, weil er Angst hat, von 
einer der beiden Parteien wegen Schadensersatzes verklagt zu 
werden. Diese Umstände mögen die Haftung des Sachverstän­
digen mit Beziehung auf die Schuldformen in einem milderen 
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Licht ers~einen lassen, aber die Haftung dem Grund nach 

nicht aufzuheben. 
Weder der§ 1295 noch die §§ 1299 und 1300 ABGB erlauben 
eine Ausnahme von den allgemeinen schadensersatzrechtlichen 
Grundsätzen. Auch kennt das Österreichische Recht, wie bereits 
angedeutet, nicht wie das BGB eine Beschränkung des Scha­
densersatzes auf die Verletzung bestimmter und erschöpfend 
aufgezählter Rechtsgüter, vielmehr sagt der § 1293 ABGB, 

Schaden heiße jeder Nachteil, der jemandem "an Vermögen, 
Rechten oder seiner Person" zugefügt worden ist. 

IV. Die Haltungsgrundlage _"_) 

Es besteht kein Zweifel daran, daß die§§ 1299 und 1300 ABGB 
sowohl für den außergerichtlichen als auch den gerichtlichen 
Sachverständigen in gleicher Weise gelten17 • Diese Bestimmun-
gen sind, was schon die Oberschrift "insbesondere" erkennen 
läßt, Anwendungsfälle der allgemeinen Vorschrift des § 1295 
ABGB: Dieser legt die Haftung gegenüber "jedermann" fest, 
wenn diesem aus Verschulden ein Schaden zugefügt worden 
ist, wobei es gleichgültig ist, ob das Verschulden bei Verletzung 
eines Vertrages oder bei Begehung einer unerlaubten Hand-
lung gesetzt worden ist. Die §§ 1299 und 1300 unterscheiden 
sich vom § 1295 nicht etwa dariri, daß sie dem Sachverständi-
gen eine höhere Sorgfaltspflicht auferlegen würden, sondern 
darin, daß sie eine, durch sein· Fachwissen gegebene, andere 
Sorgfaltspflicht gebieten. Sie gehen also über den§ 1295 nicht 
hinaus18• Auch für die Haftung des Sachverständigen sind 
Maßstab der gewöhnliche Fleiß und die gewöhnlichen Kennt-
nisse der Fachgenossen, nicht also außergewöhnliche 10• Der 
§ 1299 sieht auch nicht etwa eine Umkehr der Beweislast zum 
Nachteil des Sachverständigen vor20 . 

Sowohl der § 1299 als auch der § 1300 ABGB handeln vom 
Sachverständigen {Überschrift!), doch ist der gerichtliche Sadl- CJ 
verständige, der kein körperliches Geschäft ausführt, so wie 
dies der § 1299 voraussetzt, in den § 1300 einzureihen, weil 

sein Gutachten als ein "Rat" im Sinn dieser Gesetzesstelle 
anzusehen ist24• Zwar erteilt der gerichtliche Sachverständige 
in der Regel keinen Rat, so wie dies der Rechtsanwalt oder 
der Arzt oder der Wirtschaftstreuhänder tut, sondern in sei-
nem Gutachten nur eine Auskunft, doch muß diese mit dem Rat 
auf dieselbe Stufe gesetzt werden 22• Im übrigen ist es für 
unsere Untersuchung gleichgültig, ob wir den gerichtlichen 
Sachverständigen dem § 1299 oder dem § 1300 unterstellen 
wollen, weil die Haftung gleich ist; bekommt er doch für sein 
Gutachten eine "Belohnung" (§ 1300). 

V. Die haftungsrechtliche Stellung des gerichtlichen 
Sachverständigen 

Nachdem die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen dem 
Grund nach bejaht und die gesetzliche Grundlage für diese 
Haftung aufgefunden worden ist, müssen wir uns nun dem 
Kern unserer Untersuchung zuwenden, der Frage nämlich, 
wem gegenüber der gerichtliche Sachverständige für ein 
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schuldhaft fehlerhd!'tes Gutachten haftet (das Wort "Schuld­
haft" deckt jede FOrm des Verschuldens, also Vorsatz, grobe 
und leichte Fahrlässigkeit). Dazu ist es nötig, zu untersuchen, 
in welcher haftungsrechtlichen Stellung sich der Sachverstän­
dige zu den Parteien des Verfahrens befindet. 
Während der außergerichtli·che Sachverständige mit privat­
rechtlichem Vertrag (Werkvertrag) von der Partei bestellt wird, 
wird der gerichtliche Sachverständige vom Gericht bestellt; die­
ser Bestellungsakt ist kein privatrechtlicher Vertrag, sondern 
ein öffentlich-rechtlicher Hoheitsakt Durch ihn wird zwischen 
dem Sachverständigen und dem Gericht (besser: dem Bund) 
ein öffentlich-rechtliches Verhältnis23 geschaffen. Dagegen be­
steht zwischen dem Sachverständigen und den Parteien weder 
ein Vertrag noch ein vertragsähnliches Verhältnis24. Der ge­
richtliche Sachverständige wird auch nicht von den Parteien 

entlehnt, sondern vom Bund. Mangels der Stellung als "Organ" 
des Gerichtes nimmt der Sachverständige gegenüber den Par­
teien auch keine Amtspflichten wahr. 
Da somit zwischen dem gerichtlichen Sachverständigen und 

den Prozeßparteien kein Vertrag besteht, können sie ihn auch 
nicht wegen Vertragsverletzung unmittelbar in Anspruch neh­
men. Das, was der Sachverständige verletzt, ist das öffent­
lich-rechtliche Verpflichtungsverhältnis, in dem er zum Gericht 
(Bund) steht. Unbestritten muß allerdings bleiben, daß sich 
zwischen dem Sachverst8ndigen und den Prozeßparteien nicht 
ein ödes Niemandsland auftut, vielmehr ist anzunehmen, daß 
dem Sachverständigen nicht nur gegenüber dem Gericht, son­
dern auch gegenüber den Parteien Sorgfaltspflichten treffen. 
Denn die Parteien sind es doch, um deren Rechte es materiell 
geht, und sie sind es auch, deren Rechte der Sachverständige 
bei Erstellung seines Gutachtens im Auge haben muß. Wohl 
erweist er dem Gericht Hilfe bei der Wahrheitstindung und 
damit einen Dienst, aber dieser Dienst wirkt sich - und das 
weiß der gerichtliche Sachverständige - über die gerichtliche 
Entscheidung als Medium unmittelbar auf die Verfahrenspar­
teien aus. 

VI. Die HaiJung aus dieser rechtlichen Stellung 

Soweit es sich um einen außergerichtlich tätigen Sachverstän­
digen handelt, kann der Grundsatz festgehalten werden, daß 
er nur dem ~esteller gegenüber haftet, nicht aber gegenüber 
einem Dritten, der aus einer Verletzung des Vertrages zwi­
schen den Parteien mittelbar einen Schaden erleidet. 
Es gehört das in den Bereich des sogenannten "miHelbaren 
Schadens", der nach ständiger Rechtsprechung unabgegolten 
bleibt, weil man sonst zu einer uferlosen, wirtschaftlich nicht 
mehr tragbaren Haftung käme. Es ist dabei gleichgültig, ob 
der mittelbare Schaden aus einer Vertragsverletzung oder 
(ohne Vertrag) aus einer unerlaubten (deliktischen) Handlung 
entstanden ist25. Rechtlich kann man eine Rechtfertigung in 
dieser Beschränkung darin finden, daß die Rechtswidrigkeit 
als ein wichtiges Erfordernis des Tatbestandes relativ ist und 
daher gegenüber dem geschädigten Dritten nicht besteht 211 • 

Als mittelbar wird dabei ein Schaden genannt, der nicht in der 
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Richtung des Angriffs, sonde.~n infolge einer Seltenwirkung 
in einer Interessensphäre eintritt, die nicht durch das Verbot 
des Angriffs geschützt ist27• Bei der Prüfung, ob ein Schaden 

ein unmittelbarer oder ein mittelbarer ist, kommt es auf den 
Zweck des Gesetzes an, gegen das verstoßen worden ist. Be­
zweckt es just den Schutz des im Einzelfall Geschädigten 
(Schutznorm), so ist er, auch wenn er Dritter ist, als unmittel­
bar Geschädigter anzusehen. Keine Regel ohne Ausnahme, 
aber die Ausnahmen sind wirklich Ausnahmen: Wenn der 
eine Vertragsteil den anderen gerade zum Vertragsbruch 
verleitet, so daß ein Dritter aus diesem Vertragsbruch zu 
Schaden kommt2s; oder wenn es ihm gar darum zu tun ist, 

die Befriedigung des Dritten (Gläubigers) zu vereiteln20 ; wenn 
der Schadensersatzanspruch des Dritten keineswegs der 
praktischen Vernunft und auch nicht den Anforderungen des 
Lebens und der Praxis widerspricht30 ; wenn nach objektiver 
Vertragsauslegung anzunehmen ist, daß eine Sorgfaltspflicht 
auch bezüglich der dritten Person, wenn auch nur dem Ver­
tragspartnergegenüber übernommen worden ist31 • 

Kehren wir nun zum außergerichtlichen Sachverständigen 
zurück. Wir haben oben festgehalten, daß dieser grundsätz­
lich nur dem Besteller haftet, nicht aber einem Dritten, der 
durch die Verwendung des falschen Gutachtens zu Schaden 
kommt. Diese der ständigen Rechtsprechung entspringende 
Ansicht wird auch von der Lehre geteilt. Warum, so fragte 
sie, sollte es hier nicht so sein wie bei jedem anderen Ver­
trag32? Dem Dritten gegenüber fehle es nicht, wie Scheu~ 

cher33 irrigerweise angenommen habe, an der Kausalität, 
sondern an der Rechtswidrigkeit Die Ansicht Wo1Hs34, daß 
der Sachverständige nicht nur dem Besteller, sondern jedem 
Dritten hafte, beruht auf seiner weiten Auslegung des § 1295 
ABGB ("jedermann"); sie wird weder von der Rechtspre­
chung noch von der sonstigen Lehre geteilt. Zum Teil ist 
versucht worden, die Nichthaftung gegenüber einem Dritten 
aus dem Wortlaut des Gesetzes zu erklären, weil eben der 
§ 1295 ABGB davon spricht, daß "jedermann" berechtigt sei, 
den Ersatz des Schadens zu fordern, während der § 1300 
Satz 2 sagt, der Ratgeber hafte in diesem besonderen Fall 
(des unentgeltlichen Rates) nur für den Schaden, den er 
wissentlich "dem andern" verursacht hat35. Wir müssen uns 
damit schon deswegen nicht näher befassen, weil der ge­
richtliche Sachverständige nur gegen Belohnung tätig wird, 
der zweite Satz des § 1300 für ihn daher nicht gilt und im 

ersten Satz, der für uns maßgebend ist, von einem "andern" 
nicht die Rede ist; eine Analogie in dem Sinn, daß man 
dieses Wort auch in den ersten Satz hineininterpretiert, ist 
schon deshalb unzulässig, weil die beiden Sätze ganz Ver­
schiedenes regeln. 

Aber von dem Grundsatz der Nichthaftung des Sachverstän­
digen dem Dritten gegenüber sind zahlreiche Ausnahmen 
zugelassen worden, und das geht auch nicht anders. So, wenn 
der Sachverständige in doloser Weise und im Ei_nverständ­
nis mit dem Auftraggeber oder sonst in sittenwidrigem Zu-
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sammanspiel ein falsches Gutachten erstatjet hat38 ; oder 
wenn er voraussehen konnte, daß der Best811er durch Ver­
wendung des Gutachtens einen Dritten zu vermögensrecht­
lichen Handlungen bestimmen werde37 ; bei Ausstellung eines 
das Haus betreffenden Befundes auf Ersuchen des Mieters 
auch gegenüber dem HauseigentümeF8 ; mitgeschützt sind 
die Dritten, wenn deren Kontakt mit der vertraglichen Haupt­
leistung bei der Vertragschließung voraussahbar ist und 
die der Vertragspartner entweder erkennbar durch Zuwen­
dung der Hauptleistung begünstigt oder an denen er ein 
sichtbares Interesse hat oder denen er offensichtlich recht­
lich zur Fürsorge verpflichtet ist; es handelt sich bei dem mit 
dem Sachverständigen geschlossenen Vertrag um einen "Ver­
trag mit Schutzwirkung zugunsten bestimmter DriHer", eine 
Abart des Vertrages zugunsten Dritter, bei dem nicht die 
Hauptleistung, sondern nur die vertragliche Sorgfaltspflicht 
zugunsten Dritter ausbedungen wird311 • Eine solche Schutz­
pfl.icht kann als vertragliche Nebenpflicht solchen Dritten 
gegenüber bestehen, die der vertraglichen Leistung nahe­
stehen, ohne Vertragspartner zu sein40• Wenn der Sachver­
ständige weiß, daß das Gutachten zu Verkaufsverhandlun­
gen benutzt werden wird, haftet er dem Käufer aus "Aus­
kunftsvertrag"; diesen schließt er mit dem Käufer {für "den­
jenigen, den es angeht" 41 ). Zwar kommt kein Vertrag zugun­
sten Dritter zustande, aber es haftet der Bausachverständige 
dem Dritten aus unerlaubter Handlung42• 

Der vorstehende Exkurs in die Haftung des außergerichtlichen 
Sachverständigen ist notwendig gewesen, um die Haftung 
des gerichtlichen Sachverständigen verstehen zu können. Für 
sie können wir nun die nachstehenden Folgerungen ziehen: 
Wir haben weiter oben schon dargelegt, daß der gerichtliche 
Sachverständige über das Medium des Gerichtes, besser der 
gerichtlichen Entscheidung, den Verfahrensbeteiligten dient. 
Allein aus dieser Tatsache heraus treffen ihn ihnen gegen­
über Sorgfaltspflichten. Sein Gutachten ist nicht Selbstzweck. 
Der gerichtliche Sachverständige weiß zum Unterschied zum 
außergerichtlichen immer, daß sein Gutachten die Rechtslage 
der Parteien zu beeinflussen da ist und nicht bloß, um dem 
Richter seine Arbeit zu erleichtern 43• Der gerichtliche Sach­
verständige handelt objektiv rechtswidrig. Die Prozeßparteien 
können sich den Wirkungen seines Gutachtens nicht ent­
ziehen44. 

Es ist dabei gleichgültig, ob zwischen dem gerichtlich be­
stellten Sachverständigen und dem Gericht ein öffentlich­
rechtlicher Vertrag oder nur schlicht ein öffentlich-rechtliches 
Verhältnis entsteht. Denn selbst bei Annahme eines öffent­
lich-rechtlichen Vertrages könnte man den für den privat­
rechtlichen Vertrag entwickelten Lehrsatz von der "Schutz­
wirkung zugunsten bestimmter Dritter" nicht anwenden. Maß­
gebend ist vielmehr einzig, daß der Sachverständige den 
Parteien gegenüber unmlittelbar zur Sorgfalt verpflichtet ist. 
Verletzt er diese Sorgfaltspflicht, so handelt er unerlaubt, 
sein vorsätzlich oder fahrlässig unrichtig erstattetes Gutachten 
ist also ein (z·ivilrechtliches) Delikt, das seine unmittelbare 
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Haftung nach den §§ 1295 und 1300 ABGB auslöst15• Dem­
gemäß ist die eine Verfahrenspartei, zu deren Ungunsten das 
Gutachten ausgefallen ist, als unmittelbar geschädigt anzu­
sehen. 

VII. Welchen Einfluß hat die rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidung auf die Sachverständigenhaftung? 
Vielfach ist nun gesagt worden, daß der gerichtlich bestellte 
Sachverständige so lange nicht hafte, als die Entscheidung, 
die auf Grund des fehlerhaften Gutachtens ergangen, nicht 
beseitigt sei: 
Einen Schadensersatzanspruch gegen den gerichtlichen Sach­
verständigen zuzulassen, hieße eine Instanz über den Richter 
des Fehlurteils zuzulassen; denn der mit der Schadensersatz­
klage angerufene spätere Richter müßte ja das Urteil, obwohl 
es rechtskräftig sei, für falsch erklären. Das sei mit der 
Rechtskraft unvereinbar. 
Nur das Verfahrensrecht sei zuständig, um das Urteil anzu­
greifen; somit handle es sich um eine Angelegenheit des 
öffentlichen Rechtes und nicht um zivilrechtliehen Schaden­
ersatz. Es sei auch weder im Schrifttum noch in der Lehre 
behauptet worden, 4aß der gerichtliche Sachverständige den 
Sachverständigen der§§ 1299 f. ABGB zuzuzählen sei. Da der 
Sachverständige nur dem Besteller hafte, haftet der gericht-
liche Sachverständige nur dem Gericht gegenüber; aber auch 
eine solche Haftung sei ausgeschlossen, weil der Richter an 
das Gutachten ja gar nicht gebunden sei; übernehme er es, 
so sei er eben zur salben Ansicht gelangt. Auch der Zeuge, 
der falsch ausgesagt habe, hafte doch nicht, wenn das Urteil 
auf seiner Aussage aufbaue. So hat Jenner46 gegen die E. 
des OGH 5. 11. 192947 Kritik geübt. Dort hatte der OGH aus­
gesprochen, daß die Abgabe eines Gutachtens einen Ersatz- ;-,.<J· .. ~:~ 

anspruch an den gerichtlichen Sachverständigen nicht aus-~ 
schließen könne. Denn, das Urteil binde ja nur die Prozeß­
parteien; auch Dritte müßten anerkennen, daß der Unter­
legene der siegreichen Partei etwas schulde, hindere aber 
nicht einen Schadensersatzanspruch dessen, der auf Grund 
des falschen Gutachtens einen Schaden erlitten habe. Die Tat-
bestandswirkung des Urteils bleibe unberührt, ja, sie sei 
sogar Voraussetzung für den Schadensersatzanspruch. Wie 
Jenner scheint später der OGH der Meinung gewesen zu 
sein, eine Haftung des gerichtlichen Sachverständigen entfalle, 
solange das in Frage stehende Urteil aufrecht sei48• Dagegen 
habe ich in der bundesdeutschen Rechtsprechung, soweit ich 
sie übersehen habe, eine solche Begründung für die Ableh­
nung der Haftung des gerichtlichen Sachverständigen nicht 
gefunden411 • 

Die Ansicht Jenners und der späteren Entscheidungen des 
OGH ist verfehlt: 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß, von den Ausnah­
men abgesehen, die Rechtskraft eines Urteils (oder ein von 
den Parteien vor Gencht geschlossener Vergleich) nur zwi­
schen den Prozeßpartelen wirkt. ln einem Verfahren, in dem 
es um die Rechte andereor Personen geht, ist die Rechtskraft 
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rechtlich bedeutungslos1m. Dritten gegenüber ha.t also das 
Urteil bloß Tatbestandswlrkung, es erfüllt in e'inem anderen 
gesetzlichen Tatbestand ein Merkmal51 • Auf unseren Fall be­
zogen, heißt das, daß in einem Schadensersatzprozeß, den 
die eine Partei gegen den gerichtlichen Sachverständigen X 
anstrengt, die Verurteilung der Prozeßpartei A in einem Pro­
zeß gegen 8, in dem der Sachverständige schuldhaft ein 
unrichtiges Gutachten erstattet hat, sowohl für das Gericht 
als auch die neuen Parteien A-X bi_ndend ist. Aber mehr 
nicht: Ein Widerspruch zwischen dem rechtskräftigen Urteil 
und der wahren Rechtslage besteht dort fort, wo die Rechts­
kraft nicht wirkt, also eben im Verhältnis zum Sachverständi­
gen~2. Demnach wird ein Urteil, das unrichtig ist, und daher 
auch das Sachverständigengutachten durch den E~intritt der 
Rechtskraft nicht richtig52a. Die Rechtskraft erfaßt somit nur die 
Verurteilung zu einer bestimmten Leistung, nicht aber den 
Sachverhalt, auf dem das verurteilende Erkenntnis aufbaut. 
Das würde nur der Fall sein bei der sogenannten materiellen 
Rechtskrafttheorle. ln Österreich ist sie aber nicht herrschend, 
vielmehr gilt hier die prozessuale Rechtskrafttheorie: Sie er­
kennt das Wesen der Rechtskraft in der ausschließlich pro­
zessualen Wirkung, daß dieselben Parteien, gestützt auf 
denselben Sachverhalt, nicht mit demselben Begehren gegen­
einander auftreten können53. 
Die Tatsachenfeststellungen des Urteils können nicht in Rechts­
kraft erwachsen. Somit ·ist ein späterer Richter nicht an die 
Sachverhaltsfeststellungen seiner Vorgänger gebunden, er 
kann vielmehr zu einer anderen Tatsachenfeststellung ge-
1angen54. 

Für die Richtigkeit der bloß prozessualen Rechtskrafttheorie 
sprechen folgende Erwägungen: 
1. Daß durch das rechtskräftige Urteil die Rechtslage materiell 
nicht neu gestaltet wird, das Urteil also weiterhin unrichtig 
bleibt, ergibt sich ja allein aus der Tatsache, daß die Zivil­
prozeßordnung die Nichtigkeits- und die Wiederaufnahms­
klage nach Eintritt der Rechtskraft zuläßt. 
2. Daß der Sachverhalt, der dem rechtskräftigen Urteil zu­
grunde gelegen hat, in einem anderen Prozeß zwischen an­
deren Parteien wieder aufgerollt wird, ist uns ja auch sonst 
geläufig; man denke an den Rückgriffsprozeß, den der Unter­
legene gegen einen Dritten anstrengt55 oder an den Amts-

haftungsprozeß des Unterlegenen wegen des schuldhaft fal­
schen Urteils gegen den Bund. 

Natürl'ich muß verlangt werden, daß die Parteien zunächst 
alle ordenHichen Rechtsmittel ausschöpfen, die es ermögli­
chen, das mangelhafte Sachverständigengutachten aus den 

Angeln zu heben. Ihre Begründung findet diese Aussage in 
der Pflicht des Geschädigten, alles zu tun, um einen drohen­
den Schaden abzuwenden (§ 1304 ABGB). Soweit also die 
Sachverhaltsdarstellung des Urteils mit einem Rechtsmittel 
angegriffen werden kann, was ja bekanntlich im Revisions­
verfahren vor dem OGH nicht mehr möglich ist, ist ein 
Schadensersatzanspruch als noch nicht gegeben zu erach­

ten. 

VIII. Milderung der Haftung? 

Blomeyers6 hat gesagt, daß man de lege ferenda die heute 
bestehende unbeschränkte Haftung des gerichtlichen Sach­
verständigen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit einschrän­
ken könnte, um der weiter oben angedeuteten schwierigen 
Lage gerecht zu werden 1 ·in der sich der gerichtliche Sachver­
ständige befindet. Dem kann für das Österreichische Recht 
nicht zugestimmt werden, weil eine solche Einschränkung der 
Haftung zu Lasten des Geschädigten ginge, dafür aber eine 
Rechtfertigung nicht zu finden ist. Wenn es zwar richtig ist, 
daß im Amtshaftungsrecht der Richter im Rückgriffsweg nur 
für einen Schaden in Anspruch genommen werden kann, den 
er vorsätzlich oder grob fahrlässig angerichtet hat, so haftet 
doch der Bund dem Geschädigten auch dann, wenn die 
rechtswidrige Handlung des Richters nur leicht fahrlässig 
gesetzt worden ist. 

Will man einer Milderung der Haftung des gerichtlichen Sach­
verständigen dennoch das Wort reden, so bleibt daher, wenn 
auch mit Beziehung auf die Schuldform, nur ein anderer 
Weg offen, der nämlich, an die Sorgfaltspflicht des gerichtlich 
bestellten Sachverständigen dort keinen allzu strengen Maß­
stab anzulegen, wo wegen der übergroßen Schwierigkeit der 
Fachwissenschaft, in der der Sachverständige tätig ist, bei 
einem sonst ordentlichen Sachverständigen ein kleines Ober­
sehen noch verzeihbar ist. 

(Fußnoten auf Seite 16) 

ll••~l1e11 Sie ll11·e llii~l1er 
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Bewertung von industriellen Anlagen 
WirtschaHstreuhänder Dkfm. Erhard L. Kozllk, Llnz 

Anläßlich einer Zeugeneinvernahme in einem Gerichtsver­
fahren wurde an mich als allgemein beeideter gerichtlicher 
Sachverständiger in betriebswirtschaftliehen Angelegenheiten 
bzw. des kaufmännischen Rechnungswesens die Frage ge­
richtet, aus welchen betriebswirtschaftliehen Erwägungen ich 
in meinem erstellten Gutachten, bei der Ermittlung eines Aus­
einandersetzungsguthabens ·im Zuge der Auflösung einer Han­
delsgesellschaft grundsätzlich gegen eine Ertragswertrech­
nung bei industriellen Anlagen bin und nur für eine Substanz­
bewertung des Gebäudes und des Grundbesitzes eintrete. 
Hiezu führte ich aus: "Als Grundüberlegung muß zu dieser 
Sachlage vorangestellt werden, daß zur Wertbeurteilung und 
zum Vergleich bedeutend mehr Wahn-Mietobjekte zur Ver­
fügung stehen, als Objekte von Fertigungsbetr;ieben (In­
dustrien), und daß der Ertrag von Wahn-Mietobjekten von 
ganz anderen Komponenten abhängig ist, als von hldustrie­
objekten. 

Während die Miete bei Wahn-Mietobjekten von der jeweiligen 
Rechtssituation im Sinne des Mietengesetzes, vom Wohnungs­
markt, vom Wohnungsbedürfnis bzw. Wohnungsanspruch 
(Größe, Lage usw.), vom Wohnungszustand (Altbau, Neubau 
usw.) und vom Wohnungswerber (Einkommensverhältnisse des 
Mieters) abhängig ist, können bei industriellen Anlagen die 
Einflußwerte vom Grund- und Gebäudebesitz niemals objektiv 
im voraus ermittelt und beurteilt werden, da sich die Erträge 
und Verluste aus der Tüchtigkeit der Unternehmungs- und 
Betriebsführung, aus der Zweckmäßigkeit der Betriebsein­
richtung und Betriebsorganisation, aus der Unternehmungs­
form, aus der Menge der zur Verfügung stehenden Mittel, aus 
dem Klima der Arbeitskräfte, aus den Konsequenzen nach 
dem Arbeitsverfassungsgesetz, aus dem Produktionspro­
gramm, aus dem Marketing bzw. aus dem Absatzpotential 
usw. ergeben. Aus dieser Gegenüberstellung muß die 
Schlußfolgerung gezogen werden, daß bei industriellem 
Grund- und Bodenbesitz eine Ertragswertrechnung deshalb 
nicht erstellt werden darf und daher für die Gesamtwertermitt­
lung nicht herangezogen werden kann, weil für einen Wert­
ansatz die Ertragslage einer Unternehmung nicht voraus­
gesehen werden kann bzw. weil die Bewertung von äußeren, 
nicht bestimmbaren Faktoren abhängig ist, die nicht aus der 
Raumfrage resultieren, und daß bei Wahn-Mietobjekten die 
Wertermittlung bzw. Ertragslage aus der unmittelbaren Raum­
situation, teils durch Berechnung, teils durch Vergleiche genau 
bestimmbar ist. 

Mit diesen Ausführungen ist unmißverständlich dargestellt, 
daß s:ch reelle Erträge nur bei Wahn-Mietobjekten oder 
bei mittleren und größeren Landwirtschaften ergeben; bei 
ersteren ergibt sich daraus ein Mietertragswert durch Kapitali-
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sierung des Nettoertrages, bei letzteren der Ertragswert und 
damit der Schätzwert der ganzen Liegenschaft, bei der die 
Einzelteile Grund und Gebäude keine bewertbare Eigenrolle 
spielen. 
Die Realschätzordnung vom 25. Juli 1897 RGBI. Nr. 175 in 
den Fassungen der Verordnungen RGBI. Nummer 80/1900, 
RGBI. 135/1917 und BGBI. Nummer 23/1932, die auch heute 
noch gilt und die meines Erachtens eine Richtlinie darstellt, 
sagt aber im § 16 Abs. 3 ausdrückl-ich, daß Ertragswert­
rechnungen nur bei Mietgebäuden und bei land- und forst­
wirtschaftlichen Liegenschaften anzuwenden sind. 
Der § 16 Abs. 4 sagt ausdrücklich, daß bei anderen Liegen­
schaften die Ertragswertrechnung nicht zwingend ist und daß 
der Schätzer die Gründe der Wahl einer anderen Schätzungs­
art anzugeben hätte. 
Wer bei Grund- und Geb8udebesitz industrieller Anlagen 
fiktive Erträge und Verluste in Ansatz bringt, begibt sich auf 
die Ebene der Manipulation bzw. Manipulierung des Bau- und 
Bodenwertes, die bei einer verantwortungsbewußten und einer 
vor Gericht vertretbaren Schätzung ausgeschlossen bleiben 
soll. (Vergleiche von Schätzwerten in Bausachverständigungs­
gutachten beweisen, daß der Substanzwert des Grund- und 
Gebäudebesitzes von industriellen Anlagen durch den Einbau 
eines Ertragswertes hinauf- und hinuntermanövriert werden 
kann.) 
Über diese Ansicht in meinem Gutachten und bei meiner 
Zeugenaussage hat das zuständige Gericht Herrn Univ.-Prof. 
Dkfm. Dr. Waller Marzen des Institutes für Betr-iebswirt­
schaftslehre und Unternehmungspolitik, Universität lnnsbruck, 
beauftragt, ein Fakultätsgutachten zu erstellen. 
Dazu ein Auszug aus diesem Gutachten: 

I. 

Mit Schreiben des Kreisgerichtes X bin ich beauftragt wor­
de.n, zu klären, ob der Vorgang der Feststellung des Aus­
einandersetzungsguthabens durch Dkfm. Kozlik sowohl dem 
Verfahrensgang als auch dem sachlichen Inhalt nach Punkt V 
des Gesellschaftsvertrages bzw. dem Gutachtensauftrag der 
Parteien entspricht. 

Das Begutachtungsthema ist zusammengedrängt auf Seite 91 
des Aktes genannt. Es handelt sich hier um die unbeeidete 
Vernehmung des Zeugen, Herrn A, der ein Gutachten über 
den Schätzwert. der Liegenschaft in M erstellt hat. 

II. 

Punkt V des Gesellschaftsvertrages lautet: 
"Falls Herr A oder Frau B aus dem Unternehmen ausscheidet, 
ist zum Ausscheidungstag eine Liquidationsbilanz aufzustel-
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len, ~obei auch die stillen Reserven aufzulösen und die 
Vermögenswerte zum Verkehrswert anzusetzen sind." 
Für die Aufstellung der Liquidations- oder Auseinander­
setzungsbilanz gibt es keine gesetzJ,ichen Vorschriften, die 
etwa eine bestimmte Form oder bestimmte Wertausweise 
fordern würden. Grundsätzlich werden in der Literatur bei 
der Unternehmungsbewertung drei Verfahren unterschieden: 
erstens das Ertragswert-Verfahren, zweitens das Substanzwert­
Verfahren und dr.ittens gemischte Verfahren. 
Für das Ausscheiden eines Gesellschafters gilt rechtlich der 
Grundsatz: Dem Ausscheidenden ist dasjenige zu zahlen, was 
er bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn die 
Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidans aufgelöst worden 

wäre. 
Wird also nach dem Ausscheiden eines Gesellschafters die 
Unternehmung weitergeführt, dann könnte ein fiktiver Gesamt­
wert errechnet werden, der sich aus Substanzwert und Er­
tragswert zusammensetzen würde. Die Höhe des zu kapita­
lisierenden Ertragswertes ergibt sich laut vorherrschender 
Meinung in der Literatur aus dem Durchschnittswert der Er­
träge der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt des Ausscheidans 
des Gesellschafters. Da dieser (vergangenheitsorientierte) Er­
tragswert jedoch einen ständigen Anreiz für die Konkurrenten 
in der Zukunft darstellt und dadurch stets mit einem Risiko 
behaftet ist, empfiehlt sich eine Berichtigung des Ertrags­
wertes. Und zwar dergestalt, daß der Gesamtwert des Unter­
nehmens nicht aus dem vollen Ertragswert, sondern aus dem 
arithmetischen Mittel zwischen Ertragswert und Substanzwert 
berechnet wird. Dieser "korrigierte Ertragswert" würde also 
nach der Formel: 

Ertragswert + Substanzwert 

2 
zu ermitteln sein. 
Dieses Verfahren der Ermittlung stößt jedoch in der Praxis 
- zumal, wenn nicht der Gesamtwert eines zu liquidierenden 
Unternehmens, sondern nur das Ausscheiden eines stillen 
Gesellschafters zur Diskussion steht - aus einer Reihe von 

Gründen auf kaum zu beseitigende Schwierigkeiten. 

ln diesem Fall wäre schon aus Gründen der Billigkeit darauf 
hinzuweisen, daß die Erwirtschaftung des Ertrages ja in erster 
Linie der Tätigkeit des Unternehmers zuzuschreiben ist und 
nicht einer stillen finanziellen Beteiligung. 

Dem Gutachten von Herrn Dkfm. Erhard Kozlik (und seinen 
Ausführungen in der öffentlich-mündlichen Verhandlung, in 
denen er seine Vorgangsweise noch einmal erläutert und be­
gründet) stimme ich zu. Ich halte es für betriebswirtschaft­
lieh ~ichtig und im Sinne des Gesellschaftervertrages für 
durchaus vertretbar, für die Erstellung einer Auseinander­
setzungsbilanz die Substanzwerte des Betriebes anzusetzen. 
Eine Einbeziehung des Ertragswertes würde - falls dieser 
de lege artis erstellt würde - die weitere Ex-istenzfähigkeit 
der Firma in Frage stellen. Einhellig wird in der Literatur 
- und das ergibt sich auch auf Grund vernünftiger, wirk-
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liehkeilsnaher kaufmännischer Überlegung - festgestellt, daß 
durch das Ausscheiden eines Gesellschafters - besonders 
eines stillen, nicht an der Geschäftsführung beteiligten stillen 
Gesellschafters - eine Unternehmung in ihrem Weiter­
bestehen nicht ernsthaft bedroht werden darf. Ich halte 
gerade in diesem Falle dieses Argument für so wichtig, daß 
es über allen Bewertungsstreitigkeiten stehen muß. Eine BeM 
rechnung des Gesamtwertes einer Unternehmung auf der 
Grundlage des "korrigierten Ertragswertes" würde - um dies 
noch einmal zu wiederholen - die Toleranzbreite von Schätz­
werten überschreiten und in den Bereich vager Spekulationen 
und Manipulationen fallen. 

Um es zusammenzufassen: Betriebswirtschaftliche Über­
legung, Handhabung in der Praxis und die Gepflogenheiten, 

wie sie unter "redlich und billig denkenden Kaufleuten" üblich 
sind, sprechen gegen e-ine Einbeziehung eines Ertragswertes. 
Die Vorgangsweise des zweiten Bausachverständigen, der in 
seinem Schätzungsgutachten nur für die Liegenschaften allein 
einen Ertragswert zugrunde legt, während er für die übrigen 
Vermögenswerte den Substanzwert für richtig erachtet, lehne 
ich ab. 
Der Ertrag der F-lndustrie werde erwirtschaftet durch die 
Herstellung und den Verkauf von F-Produkten. Zur Erzielung 
dieses Ertrages wurden alle Vermögensgegenstände des Be­
triebes eingesetzt. 

Der Anteil des Ertrages, der dem Einsatz der Liegenschatten 
zuzuschreiben ist, kann auch durch fiktive Nettoerträge aus 
Mieteinnahmen nicht ermittelt werden. Die Ermittlung des 
Ertragswertes für einen aus dem Gesamtvermögen heraus­
gelösten Teil ·des Betriebsvermögens verstößt im gegenständ­
lichen Falle gegen die Logik der Unternehmensbewertung. 
Auf diese Problematik weist auch A als Zeuge in der öffent­
lich-mündlichen Verhandlung mit Recht hin. 

Mit der gleichen Begründung könnte dann auch ein ,.Er­
tragswert für die Kraftfahrzeuge errechnet werden, der sich 
aus den Einnahmen einer Vermietung der Fahrzeuge ergeben 
würde. Der einzige Unterschied würde nur in der unter­
schiedlichen Nutzungsdauer der beiden Vermögenswerte be 
stehen. 

V. 
Der Sachverständige Z hat -im Auftrag von Okfm. Erhard 
Kozlik ein Gutachten über den Schätzwert der Liegenschaft 
in M erstellt. Es war hier der Wert der streitgegenständlichen 
Liegenschaft im Falle eines Verkaufes zu ermitteln. Genauer 
gesagt, der Wert, der bei einer eventuellen Veräußerung 
als Verhandlungsgrundlage dient, und der (erfahrungsgemäß) 
je nach Macht- bzw. Interessenlage um 10 bis 25 Prozent 
unterschr-itten werden kann. Der Sachverständige Z spricht 
daher expressis verbis von einem "Schätzwert". 
Die Ermittlung dieses Schätzwertes von S, die er als Zeuge 
in der öffentlich-mündlichen Verhandlung näher erläutert 

(Fortsetzung auf Seite 16) 
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BewertUng von Industriellen Anlagen 
(Fortsetzung von Seite 15) 

und begründet, entspricht der von Theorie und Wirtschafts­
praxis allgemein anerkannten Vorgangsweise. 
Ich kann als Betriebswirt dieser Ermittlungsmethode bei­
pflichten. 

Unlv.-Prof. Dkfm. Dr. Marzen e. h. 
Institut für Betriebswirtschafts­
lehre und Unternehmenspolitik 

Universität lnnsbruck 

Aus dieser Darstellung kann entnommen werden, wie die 
Bewertung industrieller Anlagen erfolgen soll, wenn es sich 
um ähnlich gelagerte Fälle handelt. 

Haftung des gerichtlichen Sachverstiindigen 
(Fortsetzung von Seite 13) 
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Entscheidungen und Erkenntnisse 

Extrawurst "verfälscht" oder "falsch 
bezeichnet" 
Zur Frage der Begriffe "verfälscht" und "falsch bezeichnet" 
im LebensmiUelgesetz 1975. (Verwaltungsgerlchtshof, 11. 5. 
1978, Zl. 2837/n.) 

Entscheldungsgründe: Mit Straferkenntnis einer Bezirkshaupt­
mannschaft wurde der Beschwerdeführer schuldig erkannt, er 
habe in seinem Fleischhauereibetrieb bei der Erzeugung von 
Extrawurst in Stangen Hüllen verwendet, die wasserdampf­
und rauchundurchlässig und so gefärbt gewesen seien, daß 
sie eine Räucherung vortäuschten. Außerdem seien die Hüllen 
so beschaffen, daß die darin erzeugten Würste zwangsläufig 
verfälscht seien. Der Beschwerdeführer habe hiedurch eine Ver­
waltungsübertretung nach § 74 Abs. 3 Z. 1 in Verbindung mit 
§ 28 Abs. 1 lit. b des Lebensmittelgesetzes 1975, BGBI. 86 
(LMG 1975), begangen; gemäß § 74 Abs. 3 LMG 1975 wurde 
eine Geldstrafe von 1000 S (Ersi\tzarreststrafe drei Tage) ver­
hängt. Die Behörde nahm auf Grund des amtlichen Unter­
suchungsergebnisses der Bundesanstalt für Lebensmittelunter­
suchung und -forschung in Wien vom 19. März 1977 folgenden 
Sachverhalt als erwiesen an: Die Wursthülle der untersuchten 
Probe "Extra in Stangen" sei wasserdampf- und rauchundurch­
lässig und derart gefärbt, daß sie eine Räucherung vortäusche. 
Die in sehr kleinen Buchstaben gedruckte Aufschrift "Wurst­
hülle eingefärbt" und "nicht rauchdurchlässig" sei nicht ge­
eignet, die Täuschung des Konsumenten aufzuheben bzw. den 
Umstand, daß die Hülle Verfälschungen der darin enthaltenen 
Würste bedinge, deutlich und allgemein verständlich kenntlich 
zu machen. Außerdem sei die Wursthülle so beschaffen, daß 
darin erzeugte Würste zwangsläufig verfälscht seien, also eine 
andere, nicht Verfälschung bewirkende Verwendung nicht 
möglich sei. Der Beschwerdeführer habe sich lediglich dahin 
verantwortet, daß er die beanstandeten Wursthüllen schon seit 
zirka sechs Jahren verwende und ihm auch bekannt sei, daß 
seine Berufskollegen und die Wurstindustrie diese Wursthüllen 
ebenfalls verwenden. Die eine Verfälschung bewirkende 
Eigenschaft der Wursthülle sei ihm unbekannt. Diese Recht­
fertigung sei sowohl rechtlich als auch sachlich unerheblich. 
Die eine Räucherung vortäuschende Färbung der Wursthülle 
könne dem Beschwerdeführer beim jahrelangen Gebrauch 
dieser Hüllen keinesfalls entgangen sein. Die Behauptung, 
auch andere Betriebe verwendeten solche Wursthüllen, schließe 
die Tatbestandsverwirklichung beim Beschwerdeführer nicht 
aus. Daher sei der Beschwerdeführer der ihm angelasteten 
Verwaltungsübertretung schuldig zu erkennen gewesen. 
ln der gegen dieses Straferkenntnis erhobenen Berufung 
wies der Beschwerdeführer auf eine von ihm eingeholte Stel­
lungnahme hin, aus der eindeutig hervorgehe, daß die Ver­
wendung der gegenständlichen Wursthüllen jedenfalls zum 
Begehungszeitpunkt gestattet gewesen sei. Er fühle sich da-
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her der ihm zur Last gelegten Übertretung nicht schuldig und 
beantrage daher die Aufhebung des erstinstanzliehen Be­
scheides. Die angeschlossene "Stellungnahme" beinhaltet vor­
nehmlich den Hinweis auf die noch zu besprechenden, teils 
in der Literatur, teils in der Rechtsprechung des Amtes einer 
Landesregierung geäußerten Rechtsansichten. 

Mit dem angefochtenen Bescheid gab die belangte Behörde 
gemäß § 66 Abs. 4 AVG 1950 im Zusammenhalt mit § 24 
VStG 1950 sowie im Zusammenhalt der §§ 8 lit. e, 28 Abs. 1 
lit. b sowie 74 Abs. 3 Z. 2 LMG 1975 der Berufung keine Folge 
und bestätigte das erstinstanzliehe Straferkenntnis sowohl hin­
sichtlich des Schuldausspruches als auch hinsichtlich der ver­
hängten Strafe. Jn ihrer Begründung subsumiert die belangte 
Behörde zunächst eine künstliche Wursthülle dem Begriff des 
Gebrauchsgegenstandes nach § 6 LMG 1975; die Hülle sei 
weder Lebensmittel noch Verzehrprodukt noch Zusatzstoff. 
Sodann werden die §§ 28 Abs. 1 lit. b und 74 Abs. 3 Z. 1 
LMG 1975 zitiert. Durch dieses Verbot sei nicht nur nach­
teilige Beeinflussung durch Kontamination in hygienischer 
Hinsicht, z. B. durch Versehrnutzung oder durch Übergang 
von Bestandteilen (Migration oder aus der Oampfphase) erfaßt. 
Nach Auffassung der belangten Behörde falle unter das an­
geführte Verbot auch die Verleihung des Anscheines einer 
besseren Be.schaffenheit oder einer bestimmten Behandlung 
oder die Verleihung des Ansche-ines einer anderen Ware, wenn 
die Ware dadurch so nachteilig beeinflußt werde, daß sie als 
verfälscht zu beurteilen sei. Auch im Österreichischen Lebens­
mittelbuch3, Kapitel 14, Abschnitt C, Abs. 4 lit. e zweiter Satz 
sei festgehalten, daß Fleischwaren in gefärbten Wursthüllen, 
bei denen die künstliche Färbung geeignet sei, eine be­
stimmte Behandlung oder Zusammensetzung vorzutäuschen, 
als verfärbt gelten. Sodann wird die Legaldefinition der Ver­
fälschung nach § 8 lit. c (richtig wohl lit. e) LMG 1975 wieder­
gegeben. Diese Gesetzesstelle könne nur so verstanden wer­
den, daß der Eingriff in die Ware nicht erst nach ihrer Her­
stellung erfolgt sei. Außerdem sei für den Tatbestand der 
Verfälschung wesentlich, daß die Beschaffenheit des Lebens­
mittels schlechter sei als infolge des der Ware gegebenen 
Anscheines angenommen werden müsse, ferner, daß die 
Ware bloß qualitativ der berechtigten Verbrauchererwartung 
nicht entspreche. Da eine Stangenwurst nur in einer entspre­
chenden Wursthülle in Verkehr gebracht werden könne, handle 
es sich bei der Verwendung der gegenständlichen Hüllen um 
eine Manipulation im Sinne der letztzitierten Gesetzesbestim­
mung, die im Zuge des Erzeugungsvorganges vorgenommen 
werde. Durch die Verwendung von wasserdampf- und rauch­
undurchlässigen Wursthüllen werde der Anschein erweckt, es 
handle sich um geräucherte Wurst. Der Verbraucher erwarte 
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nämlich berechtigterweise auf Gn.(rld der von ihm beobach­
teten Merkmale der Ware und des äußeren stofflichen Er­
scheinungsbildes (Form, Farbe) eine geräucherte Wurst, die 
bessere Beschaffenheit besitze. Denn durch Räucherung 
Werde unter anderem der Wurst Wasser entzogen und die 
Haltbarkeit erhöht, so daß dadurch sehr wohl eine bessere 
Qualität bzw. Beschaffenheit der Wurst gegeben sei. Wenn 
diese Räucherung jedoch nicht vorgenommen worden sei, so 
liege eine Abweichung der vom Verbraucher angenommenen 
Beschaffenheit in qualitativer Hinsicht vor, die eine Verfäl­
schung bedinge, weil damit eine bessere Beschaffenheit vor­
getäuscht werde. Es sei somit eine Verfälschung gegeben. 
Das Invarkehrbringen solcher Gebrauchsgegenstände wider­
spreche dem Verbot des§ 28 Abs. 1 lit. b LMG 1975, weshalb 
die. dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Tat zu Recht als 
erwiesen angenommen worden sei. Die auf den Wursthüllen 
gedruckten Aufschriften "Wursthülle eingefärbt" und "nicht 
rauchdurchlässig" seien nicht geeignet, die Täuschung aufzu­
heben. Denn einerseits seien diese Aufschriften sehr klein 
(nur zirka 3 mm hoch) und anderseits enthielten sie auch für 
den normalen Konsumenten keine·n eindeutigen Hinweis auf 
die Tatsache, daß die Wurst entgegen dem Anschein, der 
durch die Hülle entstehe, ungeräuchert sei. 
Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorl-iegende, wegen 
Rechtswidrigkeit des Inhaltes sowie wegen Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften erhobene Be­
schwerde. Der angefochtene Bescheid mißverstehe den Be­
griff der Verfälschung. Aus der Legaldefinition im § 8 lit. e LMG 
1975 folge klar, daß der Tatbestand nur dann gegeben sei, 
wenn an der Wurst selbst eine Manipulation vorgenommen 
worden sei und sich dadurch in der Zusammensetzung oder 
in der Beschaffenheit der Wurst eine Abweichung gegenüber 
den Richtlinien des Österreichischen Lebensmittelbuches er­
gebe. Dieser Tatbestand werde nach § 20 Abs. 1 lit. b LMG 
1975 durch die Verwendung einer Wursthülle dann verwirk­
licht, wenn die Hülle die in ihr enthaltene Wurst so nach­
teilig beeinflusse (z. B. durch Farbe oder Geruch), daß eine 
Änderung in der Zusammensetzung oder Beschaffenheit der 
Ware hervorgerufen werde. Aus der bloßen Verwendung einer 
Hülle, die auf die Wurst in keiner Form nachteilig einwirke, 
könne nicht der Schluß gezogen werden, die Wurst sei ver­
fälscht; dies audl dann nicht, wenn die Hülle tatsächlich ein 
Mittel zur Täuschung wäre, weil dann ein anderer gesetzlicher 
Tatbestand, nämlich der der Falschbezeichnung nach § 8 lit. f 
LMG 1975 vorläge, zumal die Aufmachung der Wurst (nicht: 
eine Manipulation an der Wurst) über Umstände irreführen 
könnte, die nach der Verkehrsauffassung, insbesondere nach 
der Verbrauchererwartung wesentlich seien. Die von der be­
langten Behörde zitierte Stelle des Österreichischen Lebens­
mittelbuches, die auf Grund des Lebensmittelgesetzes 1951 
beschlossen worden sei, sei mit den neuen Bestimmungen 
des Lebensmittelgesetzes 1975 nicht mehr in Einklang zu 
bringen. Im übr-igen sei es nicht richtig, daß die auf der Wurst­
hülle aufgedruckten Aufschriften "Wursthülle eingefärbt" und 
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"nicht raudldurchlässig" nicht geeignet seien, den Konsumen­
ten zu informieren. Vielmehr müsse dem Konsumenten auf 
Grund dieser Aufschriften klar sein, daß es sich nicht um eine 
geräucherte Wurst handle. Kaufe er die Wurst aber als Auf~ 
schnitt, dann werde ja die Kunsthülle vor Verkauf entfernt und 
der Konsument könne auch in dieser Richtung einer Täuschung 
nicht unterliegen. Die Verwendung der Wursthülle bzw. der 
Aufschrift sei daher auch keine Falschbezeichnung im Sinne 
des § 8 lit. f LMG 1975. Hinsichtlich der Rechtsauffassungen 
wird auf zwei noch unten zu erwähnende literarische Meinun­
gen sowie zwei ebenfalls noch zu erwähnende behördliche 
Entscheidungen verwiesen, ferner auf die Erläuterungen zu 
den Begriffen der Verfälschung und der Falschbezeichnung in 
der Großen Manz'schen Ausgabe des Lebensmittel rechts. 
Der Verwaltungsge~ichtshof hat über diese Beschwerde nach 
Vorliegen einer Gegenschrift der belangten Behörde und nach 
mündlicher Verhandlung erwogen: 
Gemäß § 28 Abs. 1 lit. b LMG 1975 ist es verboten, Gebrauchs~ 
gagenstände in Verkehr zu bringen, die bei bestimmungs­
gemäßem Gebrauch geeignet sind, Lebensmittel, Verzehr­
produkte, Zusatzstoffe oder kosmt!:tische Mittel nachteilig zu 
beeinflussen. Gemäß § 74 Abs. 3 Z. 1 LMG 1974 macht sich 
einer Verwaltungsübertretung schuldig, wer Gebrauchsgegen­
stände, die bei bestimmungsgemäßem oder vorauszusehen­
dem Gebrauch geeignet sind, Lebensmittel, Verzehrprodukte 
oder Zusatzstoffe derart zu beeinflussen, daß diese verdorben, 
verfälscht, nachgemacht oder wertgemindert sind, oder kos­
met,ische Mittel so zu beeinflussen, daß diese verdorben sind, 
in Verkehr bringt. Gemäß § 8 lit. e LMG 1975 sind Lebens­
mittel, Ve~ehrprodukte und Zusatzstoffe verfälscht, wenn 
ihnen wertbestimmende Bestandteile, deren Gehalt voraus­
gesetzt wird, nicht oder nicht ausreichend hinzugefügt oder 
ganz oder teilweise entzogen wurden, oder sie durch Zusatz 
oder Nichtentzug wertvermindernder Stoffe verschlechtert wur­
den, oder ihnen durch Zusätze oder Manipulationen der An­
schein einer besseren Beschaffenheit verliehen oder ihre Min­
derwertigkeit überdeckt wurde, oder wenn sie nach einer 
unzulässigen Verfahrensart hergestellt wurden. 
Das Lebensmittelgesetz 1951 kannte zwar an sich den Begriff 
des Verfälschens, z. B. in § 11 Z. 1, neben dem Begriff des 
Nachmachens, wobei beide Tätigkeiten, zum Zwecke der Täu­
schung im Handel und Verkehr vorgenommen, strafbar waren, 
ferner z. B. im § 11 Z. 2, wonach derjenige strafbar war, der 
wissentlich Lebensmittel, welche nachgemacht, verfälscht, ver­
dorben, unreif sind oder an ihrem Nährwert eingebüßt haben, 
unter einer zur Täuschung geeigneten Form oder Bezeichnung 
feilhält, enthielt aber keine Legaldefinition des Begriffes der 
Verfälschung. Hingegen brachte der Abschnitt A 3 des Oster­
reichischen Lebensmittelbuches3 , "Allgemeine Beurteilungs­
grundsätze", folgende Umschreibungen des Begriffes der Ver­
fälschung: 
"Ziffer 36. Als verfälscht ist ein Lebensmittel zu beanstanden, 
wenn ihm entweder wertbestimmende Bestandteile, deren 
Gehalt vorausgesetzt wird, zur Gänze oder zum Teil entzogen 
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oder durch Zusatz fremder wertvermindernder Stoffe seine 
Verschlechterung bewirkt oder ·ihm durch irgendwelche Zu­
sätze oder Manipulationen der Anschein einer besseren Be­
schaffenheit verliehen oder eine vorhandene Minderwertigkeit 
überdeckt wird. Auch ein Lebensmittel, welches nach einer 
unzulässigen Verfahrensart hergestellt wurde oder Zusätze 
enthält, deren Beigabe ,in allgemein verbindlichen Vorschrif­
ten ausdrücklich untersagt wird . . ist als verfälscht zu bean­
standen. 
Ziffer 37. ln vielen Fällen wird die Verfälschung eines Lebens­
mittels auch die Einbuße am Nährwert zur Folge haben, so 
daß der Beanstandungsgrund der Verfälschung mit dem Bean­
standungsgrund der Einbuße am Nährwert zusammentrifft. 
Ziffer 38. Jedoch ist ein Lebensmittel dann nicht als ver­
fälscht anzusehen, wenn ihm lediglich zum Zwecke der Er­
höhung der Lager-, Verwendungs- oder Verbrauchsfähigkeit 
unschädliche Stoffe zugesetzt wurden, ohne daß dadurch zum 
Zwecke der Täuschung eine Gewichts- oder Qualitätsverände­
rung oder die Verdeckung einer minderen Qualität bewirkt 
wurde (§ 13 Abs. 2 LMG 1975). 
Ziffer 39. Auch Verfälschung bildet dann keinen Beanstan­
dungsgrund, wenn die Feilhaltung des betr~ffenden Lebens­
mittels nicht unter einer zur Täuschung geeigneten Form 
oder Bezeichnung erfolgte bzw. der Käufer den verfälschten 
Zustand des Lebensmittels kannte oder offenbar erkennen 
mußte." 
Nach dem besonderen Teil des Osterreichischen Lebensmittel­
buchesa, B 14 Abschnitt C Abs. 4 lit. e, sind als verfälscht zu 
beurteilen Würste ·in farblässigen künstlichen Wursthüllen und 
solche, bei denen das Färben der künstlichen Wursthülle erst 
nach dem Einfüllen vorgenommen wurde. Ferner Fleisch­
waren in Überzugsmassen, die zur Täuschung des Käufers 
geeignet sind und Fleischwaren in gefärbten künstlichen 
Wursthüllen, bei denen die künstliche Färbung geeignet ist, 
eine bestimmte Behandlung oder eine bestimmte Zusammen­
setzung vorzutäuschen. 
ln der Literatur und in der Behördenpraxis bestehen über die 
Auslegung des § 28 Abs. 1 lit. b LMG 1975 verschiedene 
Meinungen. 
So führen die Kommentatoren Brustbauer-Jesionek-Petuely­
Wrabetz in ihrer Ausgabe des Lebensmittelgesetzes 1975 aus, 
das Verbot des § 28 Abs. 1 lit. b werde durch die Straf­
bestimmung des § 74 Abs. 3 Z. 1 dahingehend präzisiert, daß 
die genannten Waren bei bestimmungsgemäßem oder voraus­
zusehendem Gebrauch nicht derart beeinflußt werden dürfen, 
daß sie verdorben, verfälscht, nachgemacht oder wertgemin­
dert seien bzw. kosmetische Mittel, daß sie verdorben seien. 
Betroffen vom Verbot seien alle jene Gebrauchsgegenstände, 
die mit Lebensmitteln unmittelbar in Kontakt kommen und 
diese hiebei kontaminieren oder die durch Abgabe von flüch­
tigen Stoffen (Dämpfen), die sich in die genannten Waren 
schlagen, Kontamination bewirken oder die überhaupt eine 
der ·im § 74 Abs. 3 Z. 1 genannten verpönten Eigenschaften 
der angeführten Waren herbeiführt. Bei den betroffenen Ge-
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brauchsgagenständen handle es sich in erster Linie um jene 
nach § 6 lit. a, z. B. um Umhüllungen und Überzüge. Diese 
würden in der Regel bei unmittelbarem Kontakt die ver­
botene Wirkung ausüben. ·Durch den Wortlaut des § 74 Abs. 3 
Z. 1 sei aber klargestellt, daß unter nachteiliger Beeinflussung 
nicht nur Kontamination zu verstehen sei, also nicht nur Ver­
schmutzung oder Migration von Bestandteilen von Kunststof­
fen usw., sondern auch Beeinflussung in dem Sinne, daß der 
Gebrauchsgegenstand, z. B. die Hülle einer Wurst, Verfäl­
schung oder Nachmachung bewirke. Dies könne aber nur der 
Fall sein, wenn auch die Aufmachung oder das Erscheinungs­
bild der Ware unter Beeinflussung verstanden werde. So 
werde z. B. durch Verwendung einer fleischfarbenen, künst~ 

Iichen Hülle für Mettwürste der Tatbestand der Verfälschung 
verwirklicht oder durch die Verwendung einer einen Reifungs­
belag nach Art einer Salami vortäuschenden künstlichen Hülle 
der Tatbestand der Nachahmung. Die Kommentatoren führen 
aus, unter das durch § 74 Abs. 3 Z. 1 ergänzte Verbot des 
§ 28 Abs. 1 lit. b fielen somit alle Gebrauchsgegenstände, die 
unter anderem Lebensmittel durch Verleihung des Anscheines 
einer besseren Beschaffenheit oder einer bestimmten Behand­
lung oder durch Verleihung des Anscheines einer anderen 
Ware so nachteilig beeinflussen, daß sie als verfälscht oder 
nachgemacht zu beurteilen seien (Seite 138 ff.). 
Hingegen vertritt Massauer in seinem Aufsatz "Zur Zu Iässigkeit 
der Verwendung künstlicher und gefärbter wasserdampf- und 
rauchundurchlässiger Wursthüllen", Lebensmittel und Ernäh­
rung 1976, 294, die Ansicht, es müsse, um von einer Verfäl­
schung im Sinne des Lebensmittelgesetzes 1975 reden zu 
können, eine Manipulation an der substantiellen Zusammen­
setzung der Ware vorgenommen worden sein. Ungeachtet der 
oben zitierten Ausführungen im Österreichischen Lebensmittel­
buch3 sei eine rechtliche Subsumtion unter den Tatbestand der 
Verfälschung im Sinne des § 8 LMG 1975 nicht möglich. Der 
Bestimmung des Österreichischen Lebensmittelbuches sei da­
her durch das Lebensmittelgesetz 1975 als derogiert anzu­
sehen. Das Vortäuschen einer bestimmten Zusammensetzung 
könne nur dann eine Verfälschung darstellen, wenn die Zu­
sammensetzung selbst nicht den vorgeschriebenen Werten 
entspreche, niemals aber durch die bloße Aufmachung. Da 
durch einen Hüllenaufdruck "ungeräuchert" das Vortäuschen 
einer Räucherung ausgeschlossen sei, könne die genannte 
Bestimmung des Österreichischen Lebensmittelbuches3 keine 
Anwendung finden. Im übrigen stehe die genannte Kodex­
bestimmung als "Verfälschungstatbestand" nicht ·in Einklang 
mit der Legaldefinition des § 8 LMG 1975. Die Wursthülle und 
die auf dieser befindlichen Aufdrucke könnten in jedem Fall 
nur als Mittel für eine falsche Bezeichnung oder irreführende 
Aufmachung angesehen werden, niemals als Mittel zur Ver­
fälschung, da eine Verfälschung eine Manipulation an der 
Ware selbst bedingen würde. Eine künstliche Wursthülle, die 
weder in Geruch noch Farbe auf die Wurst selbst einwirke, 
könne eine Verfälschung nicht bewirken. Werde daher eine 
Wurst unter Verwendung einer bestimmten Wursthülle in einer 
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irreführenden Form oder Aufmachung in Verkehr gebracht, so 
könne nur die verpönte Eigenschaft der Falschbezeichnung 
gemäß§ 8 lit. f LMG 1975 vorliegen. 
Das Invarkehrbringen von Gebrauchsgegenständen, die eirie 
Falschbezeichnung bewirken können, sei aber vom Lebens­
mittelgesetz 1975 nicht als mit Sanktion bedrohte Handlung 
erfaßt, weil § 74 Abs. 3 unter den verpönten Eigenschaften 
den Tatbestand der Falschbezeichnung nicht erwähne und 
auch in den übrigen Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes 
1975 kein entsprechender Hinweis zu finden sei. Finde sich 
auf der Wursthülle, wie in dem dem Autor vorliegenden Fall, 
der ausdrückl•iche Hinweis .,ungeräuchert", so könne auch 
durch ein Aufschneiden der Wurst und die damit verbundene 
teilweise Vernichtung der Aufschrift es zu keinem Mißverständ­
nis kommen, wobei der Autor auf die Ausführungen von Bar­
fuss-Pindur-Smolka in der Manz'schen Großen Ausgabe des 
Lebensmittelrechtes zu § 7 Abs. 1 lit. b LMG 1975 hinweist. 
Die Falschbezeichnung sei deswegen nicht bei jenen ver­
pönten Eigenschaften aufgezählt, die durch deutliche und all­
gemein verständliche Hinweise aufgehoben werden könnten, 
weil die falsche Bezeichnung schon beg~ifHich nicht vorliegen 
könne, wenn der verpönte Umstand deutlich und allgemein 
verständlich erkennbar sei. 
Auch der in der Zeitschrift "Ernährung" 1977, 29, ver­
öffentlichte Berufungsbescheid des Amtes der Wiener Lan­
desregierung vom 11. Mai 1977, dem ebenfalls der Sach­
verhalt zugrunde lag, daß eine wasserdampf- und rauch­
undurchlässige, gefärbte Hülle mit der Aufschrift "unge­
räuchert" verwendet worden war, vertritt die Ansicht, daß der 
Tatbestand der Verfälschung nur dann gegeben ist, wenn an 
der Wurst selbst eine Manipulation vorgenommen wurde und 
sich dadurch in der Zusammensetzung oder in der Beschaf­
fenheit derselben eine Abweichung gegenüber den Richtlinien 
des Österreichischen Lebensmittelbuches ergebe. Aus der 
bloßen Verwendung einer Hülle, die nicht auf die Wurst selbst 
in irgendeiner Form (nachteilig) einwirke, könne nicht der 
Schluß gezogen werden, daß die Wurst verfälscht sei; dies 
auch dann nicht, wenn die Hülle tatsächlich ein Mittel zur 
Täuschung (sei es durch irreführende Aufmachung, sei es 
durch Falschbezeichnung) sein sollte. Die Ausführungen im 
Österreichischen Lebensmittelbuch 3 könnten mit der Legal­
definition des Begriffes der Verfälschung, der eine Manipula­
tion an der Ware voraussetze, nicht in Einklang gebracht wer­
den. Die Richtlinien des Osterreichischen Lebensmittelbuches 
könnten nur insoweit herangezogen werden, als sie mit den 
gesetzlichen Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes 1975 
nicht in Widerspruch stünden. Auch liege durch die Verwen­
dung der Aufschrift "ungeräuchert" keine Täuschung vor. Ent­
weder werde die Wurst in der Hülle verkauft, dann sei die 
Aufschrift lesbar, oder die Wurst werde aufgeschnitten und 
ohne Hülle verkauft, dann könne der Konsument mangels 
einer Hülle überhaupt nicht getäuscht werden. Zu dieser Ent­
scheidung bemerkt Smolka, sie folge der Literatur (Massauer) 
sowie der herrschenden Judikatur (Entscheidung des Kreis-
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gerichtes Korneuburg, Lebensmittel und Ernährung 1977, 51) 
sowie der Ansicht der Kommentatoren in der Großen 
Manz'schen Ausgabe zu§ 8 LMG 1975. 
Dem Kreisgericht Korneuburg (Urteil vom 18. Oktober 1976, 
9 a BI. 133/76, veröffentlicht in "Lebensmittel und Ernährung" 
1977, 51) lag ein Sachverhalt vor, der noch nach dem Lebens­
mittelgesetz 1951 zu beurteilen war. Das Erstgericht hatte 
nach den §§ 12 und 11 Z. 2 LMG 1951 deshalb schuldig ge­
sprochen, weil Stangenextra durch eine rauchfarbene, eine 
Räucherung vortäuschende wasserdampfundurchlässige 
Hülle verfälscht und weil ferner Tiroler durch eine matt­
schwarze, eine intensive Räucherung vortäuschende wasser- · J 
dampfundurchlässige Hülle verfälscht gewesen sei. Das 
Kreisgericht Korneuburg ging in beiden Punkten mit Frei­
spruch vor und begründete dies damit, daß beide Würste hin­
sichtlich ihrer Zusammensetzung unbestrittenermaßen ein­
wandfrei gewesen seien. Ferner habe sich auf beiden Wurst-
hüllen in 8 mm großen Buchstaben der Aufdruck "unge­
räuchert" befunden. Ein Lebensmittel, so führte das Kreis­
gericht aus, könne nur dann als verfälscht angesehen werden, 
wenn seine Beschaffenheit schlechter sei, als infolge des der 
Ware g-egebenen Anscheines angenommen werden müsse. 
Hinsichtlich der Farbe der beiden Wursthüllen liege selbst 
dann, wenn diese den Anschein einer Räucherung hervor-
riefen, eine Verfälschung nicht vor, weil gerade in der heuti-
gen Zeit der Anschein einer Räucherung nicht unbedingt 
etwas Positives für den Konsumenten darstelle. Daher täusche 
der Anschein einer Räucherung keine bessere Beschaffen-
heit der Wurstsorten vor. Ferner fragte das Kreisgericht, wo 
eine Täuschungshandlung vorliegen solle, wenn auf den 
Würsten in relativ großen Buchstaben der Aufdruck "un­
geräuchert" angebracht sei. Kaufe der Konsument die Würste 
als ganzes, so sei ihm auf Grund des Aufdruckes klar, daß ~ 
er keine geräucherte Wurst gekauft habe, kaufe er sie aber 
als Aufschnitt, so werde die Kunsthülle entfernt und es 
könne daher diesbezüglich auch keine Täuschung vorliegen. 
Die Herausgeber der Großen Manz'schen Ausgabe des Le­
bensmittelrechtes führen unter 1 B, 44 ff. aus, die Nach­
machung habe mit der Verfälschung und mit der Falsch­
bezeichnung gemeinsam, daß zwischen der Bezeichnung und 
der Substanz der Ware eine Diskrepanz bestehe. Gehe die 
Diskrepanz soweit, daß der unbefangene Verbraucher eine 
völlig andere Ware erwarte als die ihm tatsächlich ange­
botene, dann liege Nachmachung oder Falschbezeichnung 
vor. Verfälschung hingegen liege vor, wenn die Ware bloß 
qualitativ der berechtigten Erwartung nicht entspreche. Ob 
Nachmachung bzw. Verfälschung einerseits oder ob Falsch­
bezeichnung anderseits vorliege, hänge ausschl.ießlich davon 
ab, ob die Diskrepanz auf eine Manipulation - letztere wird 
in Fußnote 13 als regelwidriger Eingriff definiert - an der 
Substanz der Ware oder bloß auf die unzutreffende Angabe 
(Bezeichnung, Form oder Aufmachung) zurückgeht. Auf eine 
einfache Formel gebracht, verstehen die Herausgeber unter 
Nachmachung die Manipulation an der Substanz mit Irre-
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Extrawurst .. verfillscht" oder .. falsch bezeichnet" 

führung über das Wesen der Ware, unter Verfälschung die 
Manipulation an der Substanz ohne Irreführung über das 
Wesen der Ware, ._Aber mit Irreführung über deren Beschaffen­
heit, und unter Falschbezeichnung die Irreführung über das 
Wesen oder die Beschaffenheit der Ware, ohne Manipulation 
an der Substanz, bloß durch Bezeichnung, Form oder Auf­
machung. Auf Seite 49 führen die Herausgeber aus, daß die 
im Gesetz aufgezählten Fälle der Verfälschung auf regel­
widrige Eingriffe in das Produkt (Manipulation) abstellten, und 
daß daher bloße Beschriftungen, Bezeichnungen, Kennzeich­
nungen, Aufmachungen u. dgl. nicht zu einer Verfälschung 
führen könnten. Eine irreführend aufgemachte oder bezeich­
nete Standardware sei falsch bezeichnet, aber nicht verfälscht. 
Der Verwaltungsgerichtshof hatte die oben zitierten Be­
stimmungen des § 28 Abs. 1 lit. b und des § 74 Abs. 3 Z. 1 
LMG 1975 zunächst in dem Sinne zu verstehen, welcher aus 
der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zusam­
menhange und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers her­
vorleuchtet (§ 6 ABGB). Oie Wendung in § 28 Abs. 1 lit. b, 
"Gebrauchsgegenstände ... , die bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch geeignet sind, Lebensmittel . . nachteilig zu be­
einflussen" ist zunächst so zu verstehen, daß das Lebens­
mittel selbst nachteilig beeinflußt wird, nicht aber etwas 
anderes in bezug auf dieses Lebensmittel, z. B. die Ver­
brauchererwartung oder der Ruf, den dieses Lebensmittel 
hat. Der Rückgriff auf die Absicht des Gesetzgebers ergibt 
freilich wenig: ln der Regierungsvorlage zum Lebensmittel­
gesetz 1975 (4 Blg. NA 13. GP) war im dortigen § 30 lit. b 
von Gebrauchsgegenständen die Rede, die bei bestimmungs­
gemäßem oder vorauszusehendem Gebrauch geeignet sind, 
Lebensmittel nachteilig zu beeinflussen. Die Erläuternden Be­
merkungen hiezu (a. a. 0. S. 28) führen aus, § 30 verbiete 
das Invarkehrbringen von Gegenständen, durch die nach­
teilige Veränderungen an bestimmten durch das Gesetz er­
faßten Waren eintreten können. Im Ausschußbericht (1433 Blg. 
NR 13. GP) findet man nur den Hinweis, das Wort "nach­
teilig" umfasse alle negativen Kriterien im Sinne des Gesetzes. 
Die Verbotsnorm des § 28 Abs. 1 lit. b LMG 1975 wird aber 
- folgt man der belangten Behörde und auch der Behörde 
erster Instanz - erst durch die Strafnorm des § 74 Abs. 3 
Z. 1 LMG 1975 konkretisiert. Demnach liegt die nachteilige 
Beeinflussung von Lebensmitteln darin, daß diese verdorben, 
verfälscht, nachgemacht oder wertgemindert sind. Es ist also 
nach den Begriffsbestimmungen des § 8 LMG 1975 zu unter­
suchen, ob durch die Verwendung der Wursthüllen das Le­
bensmittel Wurst verdorben, verfälscht, nachgemacht oder 
wertgemindert wurde. Die Begriffe "verdorben" und .,wert­
gemindert" kommen schon nach dem ersten Blick auf die 
gesetzlichen Begriffsbestimmungen nicht in Frage. "Nach­
machung" liegt gemäß § 8 lit. d LMG 1975 vor, wenn eine 
andere Ware vorgetäuscht wird; "Falschbezeichnung" nach 
§ 8 lit. f leg. cit. aber dann, wenn das Lebensmittel mit zur 
Irreführung geeigneten Angaben über Umstände, die nach 
der Verkehrsauffassung, insbesondere nach der Verbraucher-
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erwartung wesentlich sind, wie über Art, Herkunft, Verwend­
barkeit, Haltbarkeit, Zeitpunkt der Herstellung, .. Beschaffen­
heit, Gehalt an wertbestimmenden Bestandteilen, Menge, 
Maß, Zahl oder Gewicht oder in solcher Form und der Auf­
machung oder mit verbotenen gesundheitsbezogenen An­
gaben in Verkehr gebracht wird. Stellt man allein diese 
beiden Tatbestände der Nachmachung und der Falsch­
bezeichnung einander gegenüber, so kommt Nachmachung 
nicht in Frage, weil es nicht um eine andere Ware geht, 
sondern um Angaben über Umstände, die nach der Ver­
brauchererwartung für die Art, Verwendbarkeit und Haltbar­
keit der Wurst wesentlich sind. Von den Merkmalen der 
Verfälschung im Sinne des § 8 lit. e LMG 1975 könnte allein 
die Manipulation in Frage kommen. Die entscheidende Frage 
ist nun, ob Manipulation nur ein regelwidriger Eingriff in die 
Herstellung selbst im Sinne von Barfuss-Pindur-Smolka 
a. a. 0. I B, S. 45 ist oder ob die Verleihung des Anscheines 
einer besseren Beschaffenheit oder einer bestimmten Be­
handlung im Sinne der Ausführungen von Brustbreuer­
Jesionek-Petuely-Wrabetz bereits eine Manipulation darstellt. 
Von dem Gedanken ausgehend, daß dem Gesetzgeber doch 
nicht zuzusinnen ist, dieselbe Tätigkeit einerseits unter den 
Begriff der Verfälschung, anderseits auch unter den Begriff 
der Falschbezeichnung zu subsumieren, muß gesagt werden, 
daß die Verwendung der Wursthülle allenfalls zur Irreführung 
der Verbrauchererwartung über Art, Herkunft und Haltbarkeit 
der Wurst - nämlich in der Frage, ob es sich um geräucherte 
oder ungeräucherte Wurst handle - führen kann. Diese Irre­
führung fällt aber unter den Tatbestand der Falschbezeich­
nung, welcher im § 74 Abs. 3 Z. 1 LMG 1975 nicht erwähnt 
ist (so auch B8rfuss-Pindur-Smolka a. a. 0. I 8, 130, FN 2). 
Somit hat die belangte Behörde durch die Heranziehung 
der letztgenannten Gesetzesstelle die Tat einer solchen Ver­
waltungsvorschrift unterstellt, die durch sie gar nicht ver­
letzt werden konnte (Verstoß gegen § 44 a lit. b VStG 1950). 
Aus diesem Grunde ist der angefochtene Bescheid mit Rechts­
widr:igkeit des Inhaltes behaftet, was gemäß § 42 Abs. 2 lit. a 
VwGG 1965 zu dessen Aufhebung führen mußte. 

Mißbrauch des Bundeswappens 
Ein Landesgericht hat auf Antrag eines Klägers gegen 
einen allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
folgendes Urteil gefällt: 
Der Beklagte ist bei sonstigem Zwange schuldig, im ge­
schäftlichen Verkehr als Sachverständiger und Schätzmeister 
für Liegenschaften die Benützung des Staatswappens der 
Republik Osterreich oder diesem ähnliche Nachahmungen 
insbesondere auf seinem Geschäftspapier und seiner Ge­
schäftsstampiglie zu unterlassen, sowie binnen 14 Tagen 
sämtliche in seinem Besitz befindlichen, das Staatswappen 
der Republik Österreich im Zusammenhang mit dem Namen 
des Beklagten und seiner Eigenschaften als Sachverstän­
diger und Schätzmeister tragenden Stampiglien und Brief­
papiere zu beseitigen. 
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Steuern + Gebühren 

Leichenentkleidung ist gebührenfrei 
§ 43 Abs. 1 Z. 2, 3 und 4 GebAG: Die Entkleidung einer 
Le!che ist zur Vorbereitung der äußeren Besichtigung der 
Leiche und der Leichenöffnung regelmäßig notwendig und 
erscheint die hiefür aufgewendete Mühe bereits durch die 
Gebühr gemäß dem § 43 Abs. 1 Z. 2 und 3 GebAG abge­
golten. Eine Gebühr für die Untersuchung der Kleidung iS 
des § 43 Abs. 1 Z. 4 GebAG steht dem Sachverständigen nur 
dann zu, wenn er aus der Beschaffenheit der Kleidung 
Schlüsse gezogen hat. Die bloße Aufzählung und Beschrei­
bung von Kleidungsstücken, mit denen eine Leiche beklei­
det Ist, rechtfertigt daher nicht den Zuspruch einer Gebühr 
nach § 43 Abs. 1 Z. 4 GebAG. (Oberlandesgericht Wien, 
24. Apri11978, 16 Bs 146/78.) 

Mit dem angefochtenen Beschluß wurden in oben angeführter 
Strafsache die Gebühren des Sachverständigen für die ge­
richtliche Leichenbeschau und Leichenöffnung im Sinne der 
Gebührennote des genannten Sachverständigen (Akt S. 101) 
mit insgesamt S 4818,- bestimmt. 
Mit Punkt 9 des angefochtenen Beschlusses wurde dem 
Sachverständigen für die Untersuchung von acht Kleidungs­
stücken der beiden Toten ein Betrag von S 600,- zuge­
sprochen. Entgegen der Äußerung der Staatsanwaltschaft zur 
Gebührennote vertrat das Erstgericht die Rechtsansicht daß 
unter dem Begriff "Kleidung" im Sinne des § 43 Abs. 1 Z. 4 
GebAG die einzelnen Stücke der Kleidung zu verstehen sind, 
weil sonst für eine minimal bekleidete Leiche dieselbe Ge­
bühr zustände, wie für eine solche mit zahlreichen Kleidungs­
stücken bekleidete. Demgemäß gebühre <;!em Sachverstän­
digen der achtfache Gebührenbetrag der genannten Ge­
setzesstelle (S 600,- statt S 75,-). 
Mit der rechtzeitig erhobenen Beschwerde br-ingt die Staats­
anwaltschaft vor, daß der Gesetzgeber nach dem Wortlaut 
und dem Sinnzusammenhang des § 43 Abs. 1 Z. 4 GebAG 
einen Betrag von S 75,- für die Untersuchung der gesamten 
Kleidung einer Leiche für ausreichend erachtet hat. Die 
Beschwerdeführerio begehrt daher, den angefochtenen Be­
schluß dahin abzuändern, daß dem Sachverständigen ur.ter 
dem Punkt 9 nur ein Betrag von S 150,- (Untersuchungs­
ko::.ten der Kleidung von zwei Leichen) zugesprochen werde 
ur.d daß demnach auch die unter Punkt 15 zugesprochene 
Umsatzsteuer anteilig herabgesetzt werde. 
Der Beschwerde kommt jedenfalls Berechtigung zu. 
Zunächst ist festzuhalten, daß ge:genständlich eine Gebühr 
gemäß dem § 43 Abs. 1 Z. 4 GebAG überhaupt nicht zuzu­
sprechen gewesen wäre. Der Sachverständige hat nämlich 
keine "Untersuchung'' der Kleidung vorgenommen und in 
dieser Richtung auch kein Gutachten erstattet. Im Obduk­
tionsbefund wurden lediglich die Kleidungsstücke der beiden 
Leichein beschrieben (Akt S. 84 und 89), ohne daß der Sach­
verständige irgendwelche Schlüsse aus der Beschaffenheit 
der Kleidung gezogen hat, noch nach der Lage des Falles 
solche Schlüsse ziehen sollte und konnte. Gegenstand des 
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Auftrages an den Sachverständigen war ausschließlich die 
Feststellung der Todesursache der beiden Unfallopfer. Die 
Entkleidung einer Leiche ist aber zur Vorbereitung der äußeren 
Besichtigung der Leiche und der Leichenöffnung regelmäßig 
notwendig und erscheint die hiefür aufgewendete Mühe 
bereits durch die Gebühr gemäß dem § 43 Abs. 1 Z. 2 und 3 
GebAG abgegolten. 
Da eine Abänderung des angefochtenen Beschlusses im 
Sinne der voranstehenden Rechtsausführungen aber das Ab­
änderungsbegehren der Beschwerdeführerio überstiegen 
hätte, war lediglich im Ausmaß des Beschwerdeantrages der 
angefochtene Beschluß abzuändern und spruchgemäß zu ent- · · - · 

J 
scheiden. 

MindesHarlle der GOA maßgebend 
§ 34 Abs. 2 GebAG 75: Die MlndesHarlfo nach der GOA 
können mit den Gebühren, die bei Ausübung des richter­
lichen Ermessens festgesetzt werden, übereinstimmen, weil 
nur sie die vom Gesetz gewünschte Annäherung darstellen. 
(Oberlandesgericht Wien, 9. Dezember 1976, 5 R 246/76.) 
Wie das Rekursgericht bereits in der vom Rekurswerber 
zitierten Entscheidung dargelegt hat, bestimmt sich in einem 
Fall, wie dem gegenständlichen, die Gebühr des Sachver­
ständigen für Mühewaltung gemäß § 34 Abs. 2 GebAG 1975 
unter Berücksichtigung der aufgewendeten Zeit und Mühe 
nach richterlichem Ermessen. Hiebei ist dann, wenn sich der 
Sachverständige - wie vorliegend - auf eine für seine außer­
gerichtliche Tätigkeit bestehende Gebührenordnung bezieht, 
auf diese Rücksicht zu nehmen. Zu diesen Gebührenordnun-
gen zählt die auf Grund des § 31 Abs. 2 IngenieurkammerG 
BGBI. 1969/71 erlassene Gebührenordnung für Architekten 

(GOA), deren allgemeiner Teil als Mindestgebührenordnung tt?~-: 
für verbindlich erklärt wurde und ct.:e in den §§ 11 und 17 ......,...,. 
einen Stundensatz von S 512,- vorsieht. Hieven ist bei Be­
urteilung der Frage auszugehen, was der Sachverständige 
im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise verdient. 
Da es sich um Mindestgebühren handelt, wird mancher (be­
sonders gute) Sachverständige in seinem außergerichtlichen 
Erwerbsleben häufig höhere Gebühren als diese Mindest~ 

tarife ins Verdienen bringen. ln solchen Fällen kann es vor­
kommen, daß die Mindesttarife mit denjenigen Gebühren, 
die bei Ausübung des richterlichen Ermessens festgesetzt 
\·"Verden, übereinstimmen, weil nur sie die vom Gesetz ge­
wünschte Annäherung darstellen (siehe RV zu § 34 GebAG 
1975 in Krammer, MGA Sonderausgabe Nr. 40, 141). Die 
scheinbar vertretene Meinung des Rekurswerbers, das Re­
kursgericht habe allgemein einen Stundensatz von S 480,-
für einen genügenden Annäherungswert an die GOA gehalten, 
beruht auf einem Mißverständnis. Es ist vielmehr unter Be­
rücksichtigung der konkreten Umstände e:nes jeden Einzel-
falles diese Gebühr des sachverständigen Architekten bis 
zum Betrag von derzeit höchstens S 512,- auszumessen, 
ohne daß es hiezu einer besonderen Bescheinigung bedürfte. 
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Im Gegenstandsfall hat der Sachverständige - über Wei­
sung des Erstgerichtes - in seiner Äußerung ON 12 zudem 
bescheinigt, daß er sich für seine außergerichtliche Tätigkeit 
nicht mit dem Mindeststundensatz der GOA zufrieden zu 
geben braucht, so daß die Ermessensentscheidung des Erst­
gerichtes beim Gebührenzuspruch für Mühewaltung im § 34 
Abs. 2 GebAG 1975 ihre Deckung findet. Dem hier ungerecht­
fertigten Rekurs des Bezirksrevisors konnte demnach kein 
Erfolg beschieden sein. 

Die vorstehende Entscheidung entspricht im Gegensatz zu 
der in der September-Nummer besprochenen der herrschen­
den Rechtsprechung. Der Stundensatz ist der damals gültige 
(Anm. d. Red.). 

Doppeltes Gutachten macht doppeltes Honorar 
Ein neurologisches und ein psychiat~isches Gutachten sind ge­
sondert zu honorieren; dem Sachverständigen steht die Ge­
bühr für Mühewaltung gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 lit. d bzw. e 
GebAG 1975 zweimal zu. 
Oberlandesgericht Wien, 18. 8. 1978, 17 R 230/78. 
Das Schiedsgericht beauftragte den Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie Dr. W. mit der Erstattung eines Gutachtens 
zur Beurteilung einer Hilflosigkeit des Klägers. Der Sachver­
ständige verzeichnete unter anderem für ein neurologisches 
und für ein psychiatrisches Gutachten je eine Gebühr von 
620 S zuzüglich 8 Prozent USt. 
Das Schiedsgericht bestimmte die Gebühren, nachdem es der 
beklagten Partei Gelegenheit zur Äußerung zum Gebühren­
antrag gegeben hatte, unter Berücksichtigung des Inhaltes 
dieser Äußerung unter anderem für die Untersuchung samt 
Befund und Gutachten mit 620 S gemäß § 43 Abs. 1 Z. 1 lit. d 
GebAG 1975 zuzüglich Umsatzsteuer. 
Es führte aus, daß nach § 6 Z 10 der Ärzte-Ausbildungsord­
nung die Neurologie und Psychiatrie ein einheitliches Sonder­
fach darstellten. Nach Anlage 8 zu § 7 Abs. 3 der Ausbildungs­
ordnung sei eine Mindestausbildung im Hauptfach für diesen 
Facharztberuf ebenso wie für den des Internisten von 5 Jahren 
vorgesehen. Je nachdem, für welches Fach der Arzt sich be­
sonders entscheide, habe er sich entweder 4 Jahre in der 
Neurologie und 1 Jahr in der Psychiatrie oder 4 Jahre in der 
Psychiatrie Lind 1 Jahr in der Neurologie auszubilden. Es 
handle sich sohin bei der Neurologie und Psychiatrie um zwei 
Zweige des Sonderfaches der Nervenheilkunde. Es sei daher 
davon auszugehen, daß der Sachverständige Dr. W. als Fach­
arzt für Nervenheilkunde das Gutachten erstattet habe, so daß 
dafür für Mühewaltung gemäß dem § 43 GebAG 1975 nur ein­
mal eine Gebühr von 620 S zu bestimmen sei. 
Dagegen richtet sich der Rekurs des Sachverständigen, der 
berechtigt ist. 
Gegen die Schlußfolgerungen des Erstgerichtes aus seinen 
durchaus richtigen Ausführungen spricht der Wortlaut des Ge­
setzes. Der Gesetzgeber hat durch die Verwendung der After­
nativkonjunktion "oder" in den lit. b, d und e des § 43 Abs. 1 
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Z 1 GebAG 1975 auch zwiSchen den Attributen "neurologisch" 
und "psychiatrisch" der darin erwähnten Untersuchungen und 
den Nachsätzen in den lit. d und e "je mit eingehender" bzw. 
"besonders ausführlicher wissenschaftlicher Begründung des 
Gutachtens" zu erkennen gegeben, daß er jede dieser 
neurologischen oder psychiatrischen Fachuntersuchungen je­
weils mit den in den angeführten Bestimmungen genannten 
Sätzen honoriert wissen will, wie dies die Rechtsprechung 
übrigens in ähnlich gearteten Fällen schon erkannt hat (17 R 
54/77, 19 R 110/77, 17 R 169/78; 176/78 u. V. a.). 
Der Sachverständige hat nun ein neurologisches und auch 
ein psychiatrisches Gutachten erstattet, die gesondert zu 
honorieren sind. Die Gebühr für Mühewaltung beträgt für 
die Untersuchung samt Befund und Gutachten gemäß § 43 
Abs. 1 Z 1 tit. d bei einer besonders zeitaufwendigen körper­
lichen Untersuchung oder bei einer neurologischen oder 
psychiatrischen Untersuchung, je mit eingehender Begründung 
des Gutachtens 620 S. Da das Gutachten des Sachverständi­
gen diesen Kriterien entspricht, weil es aus dem neurologischen 
und psychiatrischen Befund in eingehender Begründung seine 
abschließende Beurteilung ableitet, war die Gebühr d~nach zu 
bestimmen und dem_Rekurs Folge zu geben. 

Baurat h. c. Dlpl.·lng. Leo Splett­
Präsident der CIDADEC 
Der Präsident des Hauptverbandes der allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs Baurat h. c. Dipl.­
lng. Leo Splett, Ziv.-lng. für Bauwesen, wurde am 29. Septem­
ber 1978 in Brüssel für die nächsten drei Jahre zum Präsiden­
ten der Contederation internationale des Associations d'Ex­
perts et de Conseils gewählt. Zu diesem höchsten Amt eines 
Sachverständigen gratulieren wir besonders herzlich. 

Die Redaktion 
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Veranstaltungen des Hauptverbandes der 
allgem. beeideten gerichtlichen Sachverstiln· 
digen Österreichs 

Internationales Fachseminar "Bauwesen für 
Sachverständige und Juristen" 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs veranstaltet von Sonntag, den 
14. bis Samstag, den 20. Jänner 1979 das Fachseminar 1979 
"Bauwesen für Sachverständige und Juristen" mit dem Gene­
ralthema "Schall- und Wärmeschutz" in Badgastein (Salzburg). 
Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die 
persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 
Vortragende: Univ.-Prof. Dr. E. Panzhauser, Dr.-tng. J. Mantel, 
Dipl.-lng. Dr. E. Hirschwehr, Dipl.-lng. Dr. J. Lang, Dr. W. Mein­
hart, Dipl.-lng. G. Dubin/Dr.-lng. Aurnhammer, Dr. R. Jäger u. a. 
Leitung: Senatsrat Dr. Richard Jäger. 

Themen der Vorträge u. a.: Schalldämmung von Wänden in 
Theorie und Praxis - Zum rechnerischen und experimentellen 
Nachweis des Wärme- und Schallschutzes durch Messung im 
Gebäude mit Beispielen aus d"er Praxis - Erfassung und Be­
urteilung von Schallschutzschäden - Haftung von General­
unternehmern, Baumeistern und Architekten - Wertminderung 
von Gebäuden infolge mangelhafter Schall- und/oder Wärme­
dämmung - Der Sachverständigenbeweis im Bauprozeß -
Das Fehlurteil auf Grund eines fehlerhaften Gutachtens usw. 

Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt 
2000 Schilling für jeden Teilnehmer und 200 Schilling für 
jede Begleitperson plus 18 Prozent Umsatzsteuer. 

Internationales Fachseminar "Straßenverkehrsunfall 
und Fahrzeugschaden" 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Osterreichs veranstalt-et von Sonntag, den 
21. bis Samstag den 27. Jänner 1979 das Fachseminar 1979 
"Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden'' in Badgastein 
(Salzburg). 
Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die 
persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 
Vortragende: Hofrat des OGH Dr. F. Petrasch, Universitäts­
professor Dr. W. Holczabek, Dipi.-Psych. F. Meyer, Ingenieur 
H. Bürger, RA Dr. H. Hasenauer, lng. W. Silovsky, N. Streck, 
M. Lipitsch, F. Sacher, H. Walter, Sen.-Rat Dr. R. Jäger. 
Leitung: Senatsrat Dr. Richard Jäger. 

Inhalt der Vorträge: Versicherungsrecht - Verkehrsunfall und 
Alkohol - Interfakultative Zusammenarbeit bei der Aufklärung 
von Verkehrsunfällen - Möglichkeiten und Grenzen mensch­
licher Wahrnehmungs-, Auffassungs- und Gedächtnisfähigkeit­
Der Motorschaden - Die Beweissichen,mg - rechtliche Be­
lange, Mittel und Grenzen der Beweissicherung - Kriminal­
technische Möglichkeiten der Beweissicherung - Richter -
Sachverständiger - Rechtsanwalt - Der Fahrtschreiber und 
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Termine + Seminare 

die Auswertung des Fahrtschreiberdiagramms - Verkehrs­
leitein richtu ngen. 

Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt 
2000 Schilling für jeden Teilnehmer und 200 Schilling für jede 
Begleitperson plus 18 Prozent Umsatzsteuer. 

An meId u n g e n sind nur schriftlich an das Sekretariat des 
Hauptverbandes, 1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5, zu richten. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen 
sind, einen Teilbetrag von 400 Schilling für Verwaltungsko­
sten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne 
rechtzeitige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. • 

~· 

Veranstaltungen des Landesverbandes Wien. 
Niederösterreich und Burgenland 

Seminar für Sachverständige 
(15. Wiederholung) 

(ausgenommen Bau- und Kraftfahrzeugsachverständige, für 
die Sonderseminare yeranstaltet werden). 
Thema: Gerichts- uhd Privatgutachten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schieds­
wesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - Gebüh­
ren - Schadenersatzrecht u. a. 
Termine: Samstag, 31. März, und Sonntag, 1. April1979. 
Seminarlelter: Senatsrat Dr. Richard Jäger. 

Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer 
im Berghotel "Tulbinger Kogel", 3001 Mauerbach bei Wien, 
stattfindet, beträgt 2761,20 S, für Mitgl,ieder und Anwärter 
des HauPtverbandes jedoch nur 2407,20 S, einschließlich 
zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 18 
Proz·ent Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung (jeweils von t'f) 
9 bis zirka 18 Uhr). 

Fortsetzungsseminar für Sachverständige 
(Erweiterte Rechtskunde) 

Thema: Grundzüge des bürgerlichen und des Handelsrech­
tes, des Zivilprozeß-, Exekutions- und lnsolvenzverfahrens. 
Termin: Samstag, den 5., und Sonntag, den 6. Mai 1979. 
Seminarlelter: Senatsrat Dr. Richard Jäger. 
Zugelassen werden nur Teilnehmer, die bereits ein Seminar 
bei Dr. Jäger bzw. Dr. Aurnhammer-Dr. Jäger besucht haben, 
weil die dort erworbenen Grundkenntnisse Voraussetzung für 
dieses Seminar sind. (Das Liegenschafts- und Versicherungs­
seminar gelten nicht als Voraussetzung.) 
Der Preis für dieses zweitägige Rechtskundeseminar, wel­
ches wie immer im Berghotel "Tulbinger Kogel", 3001 Mauer­
bach bei Wien, stattfindet, beträgt 2525,20 S, für Mitglieder 
und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur 2088,60 S, ein­
schließlich zweier Mittagessen, 18 Prozent MwSt., jedoch ohne 
Skripten und ohne Nächtigung (jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr). 

An m e 1 d u n g e n für diese Seminare sind nur schriftlich an 
das Sekretariat des Landesverbandes, Wien I, Doblhoffgasse 
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Nr. 3/5, zu richten. Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird 
gebeten, selbst mit dem Berghotel .. Tulbinger Kogel" Verbin­
dung aufzunehmen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß 
wir gezwungen sind, einen Teilbetrag von 500 S für Verwal· 
tungskosten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und 
ohne vorherige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 
Diese Seminare sind nicht nur für allgemein beeidete Sach­
verständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese 
Tätigkeit interessieren. 

Veranstaltungen des Landesverbandes für 
" Steiermark und Kärnten 

,-,. 

Jahreshauptversammlung 1978 

Am 24. Juni 1978 fand die diesjährige Jahreshauptversamm­
lung unseres Landesverbandes im Kongreßhaus in Viilach 
statt. 
Der Vorsitzende Dipl.-lng. Sepp Satzinger konnte als Ehren­
gäste begrüßen 
den Präsidenten unseres Hauptverbandes Baurat h. c. Diplom­
ingenieur Leo Splett, 
in Vertretung des Landeshauptmannes LAbg. Sereinigg, 
Vizebürgermeister Max Lauritsch, 
Stadtrat Abg. z. NR lng. Heinrich Amtmann, 
Stadtrat Hans Regger, 
für die Hechtsanwaltskammer Kärnten Dr. Kurt Dellisch, 
für die Notariatskammer Kärnten Dr. Erich Führer, 
für die Kammer der Arbeiter und Angestellten Kärnten Herrn 
Koncilia und 
Landesbaudirektor Dipl.-lng. Dr. Fornara. 
Aus dem Bericht des Vorsitzenden war zu entnehmen, daß 

··· ... ·"·die Mitgliederzahl seit der letzten Jahreshauptversammlung 
.. · um 261 auf 432 Mitglieder angestiegen ist. 

Weiters fil'lden jährlich zweimal Seminarveranstaltungen auf 
Schloß Seggau bei Leibnitz statt sowie fallweise Fachgruppen­
tagungen. 
Rechtsanwalt Dr. Kurt Dellisch hielt den Festvortrag über das 
Thema "Sachverständiger für Alpinistik - was, wie, wozu?". 
Dr. Wolfgang Müller erstattete den Kassabericht sowie die 
Kassavorschau, welche von den anwesenden Herrn der Jah­
reshauptversammlung einstimmig genehmigt wurde. 
Die nächste Jahreshauptversammlung findet in der Steiermark 
auf Schloß Saggau bei Leibnitz statt. 
Ein gemeinsames Mittagessen war der gute Ausklang der 
diesjährigen Jahreshauptversammlung. 

Seminar für Sachverständige 

Der Landesverband Steiermark und Kärnten veranstaltet in 
Zusammenarbeit mit der Ingenieurkammer für Steiermark und 
Kärnten sowie der Kammer der gewerblichen Wirtschaft in 
Graz diese zweitägige Veranstaltung. 
Thema: Gerichts- und Privatgutachten Schadensanalyse 
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Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schieds­
wesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - Gebüh­
ren - Schadeners~'zrecht u. a. 

Termin: Samstag, 24., und Sonntag, 25. März 1979. 
Vortragende: Senatsrat Dr_ Richard Jäger, OLGR Dr. Jürgen 
Schiller. 

Tagungsort: Schloß Saggau (bei Leibnitz), Steiermark. 

Der Preis für dieses zweitäg·1ge Seminar (jeweils von 9 bis 
zirka 18 Uhr) beträgt inklusive zweier Mittagessen und um­
fangreicher Skripten sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer, 
jedoch ohne Nächtigung 2761,20 S, für Mitglieder und Anwär­
ter des Hauptverbandes jedoch nur 2407,20 S. 

Liegenschalt~schätzungssemlnar 
(2. Wiederholung) 

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemei­
nen, nach der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken 
sowie Ermittlung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigen­
tumsgesetz 1975). 

Tagungsort: Schloß Seggau (bei Leibnitz), Steiermark. 
Seminarlelter: Senatsrat Dr. Richard Jäger. 
Termin: Samstag, 17. März 1979. 

Der Preis für dieses Seminar (von 9 bis zirka 17 Uhr) beträgt 
inklusive Mittagessen und zirka 200 Se'1ten Skripten (mit aus­
führlichen Mustergutachten für alle in Frage kommenden 
Fälle) sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer 1616,60 S, für 
Mitglieder und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur 
1439,60 s. 
An meId u n g e n für obige Seminare sind nur schriftlich 
beim Landesverband Steiermark und Kärnten, 8020 Graz, 
Keplerstraße 10, vorzunehmen. Wegen allfälliger Z·immerbe­
stellungen wird gebeten, selbst mit dem Schloß Seggau (Guts­
verwaltung) Verbindung aufzunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 450 S für das Liegen­
schaftsschätzungsseminar, und einen Teilbetrag von 500 S für 
das Sachverständigenseminar einzubehalten, falls jemand 
trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage am Seminar nicht 
teilnimmt. 
Die Seminare sind nicht nur für allgemein beeidete gerichtri­
ehe Sachverständige offen, sondern auch für jehe, die sich 
für diese Tätigkeit interessieren. 

Veranstaltungen des Landesverbandes für 
Oberästerreich und Salzburg 

Seminar für Sachverständige 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten im Zivil- und StrafprozeH - Schieds­
wesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - Gebüh­
ren - Schadenersatzrecht u. a. 
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Aus den Landesverbänden 

Termine: Samstag, 21. und Sonntag, 22. April1979. 
Seminarlelter: Senatsrat Dr. Richard Jäger. 
Tagungsort: Reifteisen - Bildungsheim, Unz-St. Magdalena, 
Schatzweg 5. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar (jeweils von 9 bis 
zirka 18 Uhr) beträgt inklusive zweier Mittagessen und um­
fangreicher Skripten sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer, 
jedoch ohne Nächtigung S 2761,20, für Mitglieder und An­
wärter des Hauptverbandes jedoch nur S 2407,20. 
An meId u n g e n für dieses Seminar sind nur schriftlich 
beim Landesverband Oberösterreich und Salzburg, 4020 Linz, 
Bürgerstraße 20, vorzunehmen. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Raiffeisen-Bildungsheim Verbindung aufzunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungs­
kosten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne 
vorherige Absage am Seminar nicht teilnimmt. 
Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gericht­
liche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich 
für diese Tätigkeit interessieren. 

7. Mitgliederversammlung 

Die 7. ordentliche Mitgliederversammlung fand am 19. Mai 
1978 im Stift Kremsmünster, Oberösterreich, statt. An Gästen 
waren anwesend: Präsident des Oberlandesgerichtes Unz 
Dr. Hermann Linko, Oberstaatsanwalt Hofrat Dr. Kar! Edtstad­
ler, Vizepräsident des Oberlandesgerichtes Linz Dr. Karl 
Firlinger, Vizepräsident des Landesgerichtes Linz Dr. Otto 
Gahofer, OLGR Dr. Deutinger, Steyr, Vizepräsident des Haupt­
verbandes Komm.-Rat Ludwig Breit, Wien, für den SV-Landes­
verband Bayern Präsident Karl Birkner und der Vorsitzende 
der Ehrengerichtskommission Dipl.-lng. Hans-Otto Karg. 
Nach Begrüßung der zahlreich erschienenen Kollegen durch 
den Vorsitzenden des Landesverbandes lng. Josef Hudisek 
richteten die Ehrengäste Grußworte an die Mitgliederversamm­
lung. Daran schloß sich der Rechenschaftsbericht des ·vor­
sitzenden des Landesverbandes an, in dem die im Jahr 1977 
erbrachten Aktivitäten des Landesverbandes aufgezeigt wur­
den. Der Mitgliederstand ist auf 443 aktive Mitglieder und 
92 Anwärter angewachsen. 
Anschließend erstattete der Kassenverwalter Dkfm. Pesinger 
den Kassenbericht, der positiv abgeschlossen werden konnte. 
Der Rechenschaftsbericht und der Kassenbericht wurden von 
der Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen, der Mit­
gliedsbeitrag für 1978 mit 500 Schilling einstimmig beschlos­
sen. Gleichzeitig hat sich Dkfm. Pesinger als Kassenverwalter 
verabschiedet, da er aus Gesundheitsgründen diese Funktion 
zurücklegen muß. Der Vorsitzende würdigte in kurzen Worten 
die umsichtige Tätigkeit des Kassenverwalters und dankte 
ihm für seine bisherige, langjährige Mitarbeit im Vorstand. 
Als neuer Kassenverwalter wurde Direktor Herbart Richter 
einstimmig bestellt. 
Nach Entlastung des Vorstandes und des Kassenverwalters 
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und nach der Wahl der Delegierten zur Delegiertenversamm­
lung hielt der Abt des Stiftes Kremsmünster Dr. Bruckmayr 
in launig, geistreich und anschaulich gestalteten Worten einen 
lebhaft akklamierten Festvortrag über die Geschichte des 
Stiftes Kremsmünster. 
Mattsee, Salzburg, wurde als Ort der nächsten Mitglieder­
versammlung einstimmig beschlossen. Nach einer interessan­
ten Führung durch Stift und Sternwarte klang die Mitglieder­
versammlung im gemütlichen Stiftskeller fröhlich aus. 

Veranstaltungen des Landesverbandes für 
Tirol und Vorarlberg 

Jahreshauptversammlung 

Die nächste Jahreshauptversammlung des Landesverbandes 
findet am Freitag, dem 23. März 1979, um 19.30 Uhr, in lnns­
bruck, in den Stiftssälen statt. 
Eine Einladung mit Tagesordnung geht allen Mitgliedern 
rechtzeiNg zu. 
Anträge an den Landesverband sind bis spätestens 14. Fe­
bruar 1979 schriftlich an diesen zu richten. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. 

Mitteilungen des 
Landesverbandes für Steiermark und Kärnten 

Neue Leitung 

Bei der letzten Jahreshauptversammlung wurde auch die 
Leitung des Landesverbandes neu gewählt. Sie setzt sich 
nunmehr folgendermaßen zusammen: 

Präsidium 

Obmann: Dipl.-lng. Sepp Satzinger 
1. Vizeobmann: lng. Fritz Schöck 
2. Vizeobmann: Dr. Kurt Deitisch 
Kassaverwalter: Dr. Wolfgang Müller 
1. Schriftführer: Prof. Dr_ lng. Helmut Gilli 
2. Schriftführer: lng. Max Cerncic. 

Fachgruppenobmänner 

Bauwesen: lng. Fritz Schöck, Dipl.-lng. Hermann Schmidhofer 
Buchwesen: Dr. Hans Zwach, Dipl.-lng. Hubert Reicheil 
Kraftfahrwesen und Maschinen: Prof. Dipl.-lng. Helmut Gilli, 
Hermann Hrastnik 
Land- und Forstwirtschaft: Dipl.-lng. Erich Hartleb, Dipl.-lng. 
Hubart Reichelt 
Allgemeine: Dr. Wolfgang Müller, Dr. Kurt Deitisch 

Rechnungsprüfer 

1. Rechnungsprüfer: lng. Gunther Lechner, 2. Rechnungs­
prüfer: Helmut Kren 
Redaktlonsbelrat: lng. Gunther Lechner. 
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